
Merkblatt zur 10%-Toleranzregelung  
im Tierschutzrecht für Rinder, Schweine, Pferde

Was besagt die 10%-Toleranzregelung?
Haltungsanlagen für Rinder, Schweine und Pferde, die bereits 
am 1. Jänner 2005 bestanden haben, dürfen von den in der 1. 
Tierhaltungsverordnung festgelegten Maßen und Werten um 
maximal zehn Prozent abweichen, wenn folgende Voraussetzungen 
eingehalten werden:
1. gemeinschaftsrechtliche Bestimmungen werden eingehalten,
2. das Wohlbefinden der jeweils betroffenen Tiere ist auch im Falle 

der Abweichung nicht eingeschränkt,
3. der erforderliche bauliche Anpassungsbedarf ist 

unverhältnismäßig und
4. die Abweichung wird der Behörde vor Ablauf der 

entsprechenden Meldefrist gemeldet.

Für ab dem 1. Jänner 2005 durchgeführte Neu- und Umbauten kann 
die 10%-Toleranzregelung nicht in Anspruch genommen werden.

Welche Meldefristen gibt es?
Die Meldefristen sind gleichzeitig die Übergangsfristen für bauliche 
Maßnahmen gemäß Tierschutzgesetz.

Das bedeutet, dass entweder nach Ende der Übergangsfrist die 
Haltungsanlage den Tierschutzvorgaben entsprechen muss, oder 
bei Abweichungen im 10%-Toleranzbereich eine entsprechende 
Meldung an die Behörde vor Ablauf der Übergangsfrist durchgeführt 
werden muss.

Im Merkblatt sind die entsprechenden Übergangsfristen für die 
jeweiligen Bereiche angeführt.

Achtung: Erfolgt von Seiten 
des Tierhalters die Meldung 
nicht rechtzeitig vor Ablauf 
der Übergangsfrist, kann die 
10%-Toleranzregelung nicht in 
Anspruch genommen werden!

inkl. M
eldeformular
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Wenn mit Stichtag 1.1.2005 die Bestimmungen der bis 31.12.2004 
gültigen niederösterreichischen „Verordnung über den Schutz von 
Tieren in landwirtschaftlichen Tierhaltungen“ nicht eingehalten 
wurden bzw. wenn alte und neue Vorschrift ident ist, gilt für

Rinder:  Meldung vor 1.1.2012
Schweine:  Meldung vor 1.1.2013

Wenn die damaligen Bestimmungen eingehalten wurden bzw. 
wenn Bereiche damals nicht geregelt waren, gilt für

Rinder:  Meldung vor 1.1.2020
Schweine:  Meldung vor 1.1.2020
Pferde generell: Meldung vor 1.1.2020

Bei Abweichungen außerhalb der 10%-Toleranzgrenze sind 
erforderliche bauliche Maßnahmen vor dem Ablauf der 
Übergangsfrist zu setzen!

Meldeformular (siehe letzte Seite)
Auf dem Meldeformular sind sämtliche Bestimmungen, bei 
denen eine Anwendung der 10%-Toleranzregelung grundsätzlich 
möglich ist, angeführt und in Bereiche (zB Bodenbeschaffenheit) 
zusammengefasst.

Das ausgefüllte und unterschriebene Meldeformular ist bei der 
zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde abzugeben bzw. per Fax 
zu übermitteln. Merkblatt und Meldeformular finden Sie auch auf  
der Website der Landwirtschaftskammer (www.lk-noe.at) zum 
Herunterladen. Das Meldeformular kann extra ausgedruckt, oder am 
Ende des Merkblattes abgetrennt werden. Sowohl im Merkblatt als 
auch im Meldeformular wird bei Rindern und Schweinen jeweils auf 
das entsprechende Kapitel (zB A7)* im Handbuch „Selbstevaluierung 
Tierschutz“ hingewiesen. (Link unter www.tgd.at)

Die Meldung der Inanspruchnahme der Toleranzregelung hat laut 
Tierschutz-Kontrollverordnung neben zahlreichen anderen Faktoren 
einen Einfluss auf den risikobasierten Kontrollplan.  

Merkblatt
Der Aufbau des Merkblattes entspricht der Reihenfolge  der 
möglichen betroffenen Bereiche auf dem Meldeformular. Bei 
jeder Bestimmung sind die vorgeschriebenen Werte und die 
entsprechenden Toleranzwerte angegeben.

(...)* Hinweis auf das entsprechende Kapitel im Handbuch 

“
Selbstevaluierung Tierschutz”
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Rinder

Spaltenbreite (Schlitzweite) von Spaltenböden (A 7)*  
                                         

max. Spaltenbreite 
(Schlitzweite)

bei 10% 
Toleranz

Rinder bis 200 kg 25 mm max. 27,5 mm
Rinder über 200 kg 35 mm max. 38,5 mm
Mutterkühe mit Kälbern 30 mm max. 33,0 mm

Auftrittsbreite von Betonspaltenböden (A 8)*         
                                   

Auftrittsbreite 
Betonspalten

bei 10% 
Toleranz

Rinder bis 200 kg
mind. 80 mm mind. 72 mmRinder über 200 kg

Mutterkühe mit Kälbern

Hinweis (zu Spaltenbreite/Auftrittsbreite): Der Boden im Tierbereich 
muss so gestaltet sein, dass die Tiere keine Verletzungen oder 
Schmerzen erleiden. Spaltenböden aus Beton müssen aus 
Flächenelementen hergestellt und so ausgeführt sein, dass keine 
durchgehenden Schlitze entstehen.

Gülleroste in der Anbindehaltung (A 12)*         
Metall-Gülleroste dürfen Schlitzweiten von maximal 40 mm und 
müssen Stegbreiten von mindestens 25 mm aufweisen. 

Bei Inanspruchnahme der 10%-Toleranzregelung können die 
Schlitzweiten bis zu maximal 44 mm und die Stegbreiten bis zu 
mindestens 22,5 mm betragen.

Anbindevorrichtung: Bewegungsfreiheit (B 2)*        
Die Anbindevorrichtung (zB Grabnerkette, Halsrahmen) muss dem 
Tier in der Längsrichtung mind. 60 cm und in der Querrichtung mind. 
40 cm Bewegungsfreiheit sowie genügend Spiel in der Vertikalen 
bieten. 

Achtung: Die 10%-Toleranzregelung kann nur dann in Anspruch 
genommen werden, wenn zur Erfüllung der vorgeschriebenen 
Werte unverhältnismäßige bauliche Maßnahmen nötig wären! Die 
Toleranzwerte betragen in der Längsrichtung mind. 54 cm und in 
der Querrichtung mind. 36 cm Bewegungsfreiheit.

Bo
de

nb
es

ch
af

fe
nh

ei
t

Übergangsfrist 1.1.2012  

3.2 Schweinehaltung 

3.2.1. Einzelstandhaltung 

Die Einzelstandhaltung ist laut THVo nur gestattet, 

wenn weniger als 10 Sauen am Betrieb gehalten 

werden und die Sau sich in der Bucht ungehindert 

umdrehen kann.

Für Sauen und Jungsauen sowie weibliche Zucht-

läufer kurz vor dem Decken sind laut THVO folgende 

Maße vorgeschrieben:

 Breite Länge*
Jungsauen 60 cm 170 cm
Sauen 65 cm 190 cm
* Feststellung der Länge: ab Trogkante bis Ende Kastenstand

Durch die Inanspruchnahme der 10-%-Toleranzre-

gelung sind folgende Mindestmaße einzuhalten:

  Breite Länge*
Jungsauen 54 cm 153 cm
Sauen 58,5 cm 171 cm
* Feststellung der Länge: ab Trogkante bis Ende Kastenstand

3.2.2. Abferkelbuchten 

Laut THVo müssen Abferkelbuchten so gebaut sein, 

dass die Ferkel ungehindert gesäugt werden kön-

nen und dass die Schweine Zugang zu einem grö-

ßenmäßig angemessenen Liegebereich haben. Es 

müssen alle Schweine gleichzeitig liegen können

Die Mindestflächen laut THVo sowie bei Anwen-

dung der 10-%-Toleranzregelung sind der unten 

angeführten Tabelle zu entnehmen.

Tiergewicht* THVo 10-%-
  Toleranzregelung
bis 10 kg 4 m² 3,6 m²/Sau
über 10 kg 5 m² 4,5 m²/Sau
* im Durchschnitt der Gruppe

Geschlossener Anteil in Abferkelbuchten
Tiergewicht* Geschl. 10-%- 
 Fläche in m² Toleranzregelung
Ferkel bis 10kg 1,34 m² 1,21 m²
Ferkel über 10kg 1,67 m² 1,50 m²
* im Durchschnitt der Gruppe

3.2.3. Bodenbeschaffenheit 

Die Böden müssen rutschfest sein und dürfen keine 

wesentlichen Unebenheiten aufweisen. Sie müs-

sen so gestaltet sein, dass die Schweine keine Ver-

letzungen oder Schmerzen erleiden.

a) Betonspalten: 

Die maximalen Spaltenbreiten für Saug-, Absatzfer-

chenelementen hergestellt und so ausgeführt sein, 

dass keine durchgehenden Schlitze entstehen. 

a) Spaltenbreite: 

Die maximale Spaltenbreite laut THVo sowie bei 

Anwendung der 10-%-Toleranzregelung sind der 

unten angeführten Tabelle zu entnehmen.

 
 THVo 10-%-
  Toleranzregelung
Rinder bis 200 kg 25 mm 27,5 mm
Rinder über 200 kg 35 mm 38,5 mm
Mutterkühe mit Kälbern 30 mm 33,0 mm

b) Auftrittsbreite: 

Laut THVo muss die Auftrittsbreite bei Betonspal-

tenböden mindestens 80 mm betragen. 

Wird die 10-%-Toleranzregelung berücksichtigt, 

müssen Auftrittsbreiten von mindestens 72 mm 

vorhanden sein.

c) Gülleroste in der Anbindehaltung: 

Laut THVo ist eine Spaltenbreite (Schlitzweite) von 

maximal 40 mm zulässig und die Auftrittsbreite 

(Stegbreite) muss mindestens 25 mm betragen.

Wird die 10-%-Toleranzregelung berücksichtigt, 

beträgt die maximal zulässige Spaltenbreite  44 mm 

und die Auftrittsbreite muss mindestens 22,5 mm 

betragen. 

3.1.4. Fensterfläche 

Steht den Tieren kein ständiger Zugang ins Freie zur 

Verfügung, müssen Ställe laut THVo Fenster oder 

sonstige offene oder transparente Flächen, durch 

die Tageslicht einfallen kann, im Ausmaß von min-

destens 3 % der Stallbodenfläche aufweisen. 

Bei Inanspruchnahme der 10-%-Toleranzregelung 

kann das Mindestfensterflächen-Ausmaß auf 2,7 

% der Stallbodenfläche reduziert werden. 

A Bodenbeschaffenheit 
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Erfüllt wenn bei Betonspaltenböden, Kunststoff- oder Metallrosten die maximalen Spal-
tenbreiten nicht überschritten werden. 

Empfehlung Sog. „Nasen“ sollen insgesamt kleiner als die vorgeschriebene maximale 
Spaltenbreite ausgeführt werden, damit beim Einbau keine Überschreitung 
der maximalen Spaltenbreite zustande kommt (ist bei der Herstellung zu be-
achten).

Bedeutung Eine zu geringe Auftrittsbreite in Verbindung mit einer zu großen Spaltenwei-
te bewirkt eine Erhöhung der Druckbelastung der Klaue und führt damit zu 
einer erhöhten Gefahr von Klauenerkrankungen bzw. -verletzungen. Bei zu 
großen Spalten besteht die Gefahr, dass die Klauen in den Spalt abkippen 
und die Verletzungsgefahr somit erheblich ansteigt. 

Übergangsfrist o Keine: wenn durch den Austausch einzelner Elemente oder die Anpas-
sung von schlecht verlegten Spaltenelementen die Einhaltung der gefor-
derten Spaltenbreite möglich ist. 

o bis 1. Jänner 2012:  wenn der gesamte Spaltenboden ausgetauscht wer-
den muss und die Spaltenbreite den zuvor gültigen landesrechtlichen 
Bestimmungen nicht entsprochen hat. 

o bis 1. Jänner 2020: wenn der gesamte Spaltenboden ausgetauscht wer-
den muss und die Spaltenbreite den zuvor gültigen landesrechtlichen 
Bestimmungen entsprochen hat. 

A 8 Betonspaltenböden haben eine Auftrittsbreite von mind. 80 mm.   

Rechtsnorm 1. ThVO, Anlage 2, 2.1.2: Die Auftrittsbreite dieser Böden muss mindestens 80 mm betragen. 

Erhebung Überprüfen Sie die Auftrittsbreite des Betonspaltenbodens an mehreren Stel-
len (Gesamtsituation). 

Erfüllt wenn die Auftrittsbreite von Beton-Spaltenböden mindestens 80 mm beträgt. 

Bedeutung Eine zu geringe Auftrittsbreite in Verbindung mit einer zu großen Spaltenwei-
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A 11 Holzlattenroste werden nicht mehr neu eingebaut. 

Rechtsnorm 1. ThVO, Anlage 2, 2.1.2: Holzlattenroste dürfen nicht mehr neu eingebaut werden. 

Erhebung Überprüfen Sie, ob seit dem 1.1.2005 Holzlattenroste im Stall eingebaut 
wurden, mit denen  die Kälber in Berührung kommen. 

Wenn ein Holzlattenrost als Untergrund für eine dicke Strohdecke dient (wei-
che, trockene Liegefläche), ist der Rost als Trag- und Drainageelement zu 
verstehen (Kälber kommen nicht damit nicht in Berührung). 

Erfüllt wenn Holzlattenroste nicht mehr neu eingebaut werden. 

Empfehlung Holzlattenroste sollten durch tiergerechtere planbefestigte Böden ersetzt o-
der dick eingestreut werden. 

Bedeutung Gefahr des Ausrutschens auf nassen, rutschigen Holzlattenrosten, Verlet-
zungsgefahr. 

Übergangsfrist Der Neueinbau von Holzlattenrosten ist seit 1. Jänner 2005 verboten. Bereits 
vor diesem Termin bestehende Holzlattenroste dürfen weiter verwendet 
werden, wenn sie allen anderen rechtlichen Anforderungen an die Bodenbe-
schaffenheit entsprechen. 

A 12 Gülleroste in der Anbindehaltung haben eine maximale Spaltenbreite (Schlitzweite) 
von 40 mm und eine Mindeststegbreite von 25 mm. 

Rechtsnorm 1. ThVO, Anlage 2, 2.1.2: In Ställen mit Anbindehaltung sind Gülleroste mit einer maximalen 
Spaltenbreite von 40 mm und einer Mindeststegbreite von 25 mm zulässig.

Erhebung Messen Sie die Stegbreite und Spaltenbreite der Gülleroste. 

Erfüllt wenn Die maximale Spaltenbreite von 40 mm und die Mindeststegbreite von 25 
mm eingehalten werden. 

Empfehlung Als vorteilhaft haben sich Gülleroste erwiesen, die eine Wabenstruktur auf-
weisen und damit den Tieren eine bessere Auftrittsfläche bieten. 

Bedeutung Das Auftreten auf schmale Stege und breite Spalten verursacht erheblichen 
Druck auf die Klauen und kann Klauenerkrankungen zur Folge haben. 

Übergangsfrist bis 1. Jänner 2012: wenn Gülleroste vollständig ausgetauscht werden müs-
sen.

3.1.2.3. Fressplatzbreite

Die Mindestmaße für Fressplatzbreiten laut THVo 

sowie bei Anwendung der 10-%-Toleranzregelung 

sind der unten angeführten Tabelle zu entnehmen.

Tiergewicht * THVo 10-%-Toleranzregelung
bis 150 kg 40 cm 36 cm
bis 220 kg 45 cm 40,5 cm
bis 350 kg 55 cm 49,5 cm
bis 500 kg 60 cm 54 cm
bis 650 kg 65 cm 58,5 cm
über 650 kg 75 cm 67,5 cm
* im Durchschnitt der Gruppe

3.1.3. Spaltenböden

Der Boden im Tierbereich muss so gestaltet sein, 

das die Tiere keine Verletzungen oder Schmerzen 

erleiden. Spaltenböden aus Beton müssen aus Flä-

 Boxenlänge Boxenlänge Boxen-
 wandständig gegenständig breite
bis 300 kg 171 cm 153 cm 76,5 cm
bis 400 kg 189 cm 171 cm 90 cm
bis 550 kg 207 cm 189 m 103,5 cm
bis 700 kg 216 cm 198 cm 108 cm
über 700 kg 234 cm 216 cm 112,5 cm

3.1.2.2. Fressgang / Laufgang

a) Fressgangbreite: 

Die Fressgänge in Liegeboxenlaufställen müssen 

laut THVo für Kühe und Mutterkühe mindestens 320 

cm und für alle übrigen Rinder angemessen breit 

sein. Das Toleranzmaß beträgt bei der Fressgang-

breite mindestens 288 cm.

b) Laufgangbreite: 

Die Laufgänge in Liegeboxenlaufställen müssen 

laut THVo für Kühe und Mutterkühe mindestens 250 

cm und für alle übrigen Rinder angemessen breit 

sein

Das Toleranzmaß beträgt bei der Laufgangbreite 

mindestens 225 cm.

c) Erleichterungen für die Fressgang- und Laufgang-

breiten: 

Wenn keine Sackgassen entstehen, oder der Lauf-

stall einen Zugang zu einem Auslauf aufweist, oder 

jeweils nach maximal 10 Liegeboxen ein Quergang 

vorhanden ist, oder einreihige Liegeboxenlaufställe 

mit Selbstfangfressgittern ausgestattet sind, gelten 

laut THVo für Kühe und Mutterkühe die Fressgang-

breite von mindestens 280 cm und Laufgangbreite 

von mindestens 220 cm.

B Bewegungsmöglichkeit & Sozialkontakt 
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B 9 Liegeboxen sind mindestens so breit und so lang wie in Tabelle B 9 gefordert. 

Rechtsnorm 1. ThVO, Anlage 2, 4.2.2.1: Bei Gruppenhaltung in Liegeboxenlaufställen betragen die Min-
destmaße: 

Tiergewicht Boxenlänge wand-
ständig 

Boxenlänge gegen-
ständig Boxenbreite 

bis 300 kg 190,00 cm 170,00 cm 85,00 cm 

bis 400 kg 210,00 cm 190,00 cm 100,00 cm 

bis 550 kg 230,00 cm 210,00 cm 115,00 cm 

bis 700 kg 240,00 cm 220,00 cm 120,00 cm 

über 700 kg 260,00 cm 240,00 cm 125,00 cm 

            Tabelle B 9

1. ThVO, Anlage 2, 2.1.1: Die Liegeflächen der Tiere müssen [...] so gestaltet sein, dass alle 
Tiere gleichzeitig und ungehindert liegen können.

Erhebung Dies gilt für Tiere über 6 Monate. 

Es wird die Liegeboxenlänge und Liegeboxenbreite vermessen.  

• Die Liegeboxenbreite ist als Achsmaß zu verstehen. 

• Die Liegeboxenlänge wird vom vorderen Boxenende bis zur Kotkante 
bzw. zur Streuschwellenaußenkante gemessen. Bei gegenständigen 
gleich langen Liegeboxen wird von einer Kotkante (Streuschwellenau-
ßenkante) zur gegenüberliegenden gemessen und das Ergebnis durch 2 
dividiert.

• Beim Tiergewicht ist vom Durchschnittsgewicht der 50 % schwersten Tie-
re der Gruppe auszugehen. 

Boxenlänge (wandständig)

• Einzelne bauliche Elemente im vorderen Drittel (z.B. Säulen), die die 
Standbreite einschränken, dürfen bei der Messung nur dann unberück-

Boxenlänge 1
Boxenlänge 2

Boxenlänge (gegenständig)

D Tränke & Fütterung 
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Fressplatzbreite

• Die Mindestmaße können für den einzelnen Fressplatz bei rationierter 
Fütterung um bis zu 10 % reduziert werden, wenn die gesamte Fressgit-
terlänge dem Produkt aus der Tierzahl multipliziert mit den Fressplatz-
breiten entspricht. Dies kann z. B. aufgrund der Stützenstellung im 
Fressgitterbereich erforderlich werden. 

• Bei fehlender Fressplatzunterteilung (z. B. Nackenriegel) ist die gesamte 
Fressplatzlänge zu messen und durch die Anzahl der geforderten Fress-
plätze (bei rationierter Fütterung = Tierzahl, bei ad libitum Fütterung = 
Tierzahl/2,5) zu dividieren. 

• In (Mutterkuh-)Herden mit unterschiedlichen Tierkategorien (Kühe, Käl-
ber, Mastvieh, Zuchtstier) sind zwei Varianten möglich: 

– Gemeinsamer Fressbereich: Nützen unterschiedliche Tierkate-
gorien das gleiche Fressgitter müssen die Fressplätze so breit 
sein, dass sie für die größte Tierkategorie (meist Kühe) passen. 

– Getrennte Fressbereiche: Es können aber auch für die einzelnen 
Tierkategorien jeweils eigene Fressgitterabschnitte vorgesehen 
werden. Im jeweiligen Fressgitterabschnitt muss die Fressplatz-
breite für das durchschnittliche Tiergewicht dieser Gruppe pas-
send sein. 

Erfüllt wenn • jeder Fressplatz mindestens die in der Tabelle dargestellte Breite auf-
weist oder 

• bei rationierter Fütterung die gesamte Fressgitterlänge ausreichend ist 
und der einzelne Fressplatz den Mindestwert um höchstens 10 % unter-
schreitet.

Empfehlung Die Fressplatzbreite pro Tier sollte im Allgemeinen das 1,33fache der 
Schulterbreite der Tiere betragen. Bei saisonal gehäuften Abkalbungen und 
einem großen Anteil hochträchtiger Kühe in der Herde soll eine Fressplatz-
breite von 1,5 x Schulterbreite angestrebt werden. Behornte Kühe sollen ei-
nen mindestens 10 % breiteren Fressplatz als unbehornte zur Verfügung 
haben.

Bedeutung Bei zu geringer Fressplatzbreite besteht die Gefahr, dass insbesondere 
rangniedere Tiere, wenn sie neben ranghöheren stehen, ihre Futterauf-
nahme reduzieren. Weiterhin leiden diese Tiere unter erheblichen Stress. 
Dies kann zu Leistungsabfall und auch zu erhöhter Krankheitsanfälligkeit 
der Tiere führen. 

Übergangsfrist o Keine: wenn nur einzelne Fressplätze nachjustiert werden müssen. 

o Bis spätestens 1. Jänner 2012: wenn das gesamte Fressgitter auszu-
tauschen ist 

Grafik zur Laufstallhaltung
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dass die Ferkel ungehindert gesäugt werden kön-

nen und dass die Schweine Zugang zu einem grö-

ßenmäßig angemessenen Liegebereich haben. Es 

müssen alle Schweine gleichzeitig liegen können

Die Mindestflächen laut THVo sowie bei Anwen-

dung der 10-%-Toleranzregelung sind der unten 

angeführten Tabelle zu entnehmen.

Tiergewicht* THVo 10-%-
  Toleranzregelung
bis 10 kg 4 m² 3,6 m²/Sau
über 10 kg 5 m² 4,5 m²/Sau
* im Durchschnitt der Gruppe

Geschlossener Anteil in Abferkelbuchten
Tiergewicht* Geschl. 10-%- 
 Fläche in m² Toleranzregelung
Ferkel bis 10kg 1,34 m² 1,21 m²
Ferkel über 10kg 1,67 m² 1,50 m²
* im Durchschnitt der Gruppe

3.2.3. Bodenbeschaffenheit 

Die Böden müssen rutschfest sein und dürfen keine 

wesentlichen Unebenheiten aufweisen. Sie müs-

sen so gestaltet sein, dass die Schweine keine Ver-

letzungen oder Schmerzen erleiden.

a) Betonspalten: 

Die maximalen Spaltenbreiten für Saug-, Absatzfer-

chenelementen hergestellt und so ausgeführt sein, 

dass keine durchgehenden Schlitze entstehen. 

a) Spaltenbreite: 

Die maximale Spaltenbreite laut THVo sowie bei 

Anwendung der 10-%-Toleranzregelung sind der 

unten angeführten Tabelle zu entnehmen.

 
 THVo 10-%-
  Toleranzregelung
Rinder bis 200 kg 25 mm 27,5 mm
Rinder über 200 kg 35 mm 38,5 mm
Mutterkühe mit Kälbern 30 mm 33,0 mm

b) Auftrittsbreite: 

Laut THVo muss die Auftrittsbreite bei Betonspal-

tenböden mindestens 80 mm betragen. 

Wird die 10-%-Toleranzregelung berücksichtigt, 

müssen Auftrittsbreiten von mindestens 72 mm 

vorhanden sein.

c) Gülleroste in der Anbindehaltung: 

Laut THVo ist eine Spaltenbreite (Schlitzweite) von 

maximal 40 mm zulässig und die Auftrittsbreite 

(Stegbreite) muss mindestens 25 mm betragen.

Wird die 10-%-Toleranzregelung berücksichtigt, 

beträgt die maximal zulässige Spaltenbreite  44 mm 

und die Auftrittsbreite muss mindestens 22,5 mm 

betragen. 

3.1.4. Fensterfläche 

Steht den Tieren kein ständiger Zugang ins Freie zur 

Verfügung, müssen Ställe laut THVo Fenster oder 

sonstige offene oder transparente Flächen, durch 

die Tageslicht einfallen kann, im Ausmaß von min-

destens 3 % der Stallbodenfläche aufweisen. 

Bei Inanspruchnahme der 10-%-Toleranzregelung 

kann das Mindestfensterflächen-Ausmaß auf 2,7 

% der Stallbodenfläche reduziert werden. 
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Erfüllt wenn bei Betonspaltenböden, Kunststoff- oder Metallrosten die maximalen Spal-
tenbreiten nicht überschritten werden. 

Empfehlung Sog. „Nasen“ sollen insgesamt kleiner als die vorgeschriebene maximale 
Spaltenbreite ausgeführt werden, damit beim Einbau keine Überschreitung 
der maximalen Spaltenbreite zustande kommt (ist bei der Herstellung zu be-
achten).

Bedeutung Eine zu geringe Auftrittsbreite in Verbindung mit einer zu großen Spaltenwei-
te bewirkt eine Erhöhung der Druckbelastung der Klaue und führt damit zu 
einer erhöhten Gefahr von Klauenerkrankungen bzw. -verletzungen. Bei zu 
großen Spalten besteht die Gefahr, dass die Klauen in den Spalt abkippen 
und die Verletzungsgefahr somit erheblich ansteigt. 

Übergangsfrist o Keine: wenn durch den Austausch einzelner Elemente oder die Anpas-
sung von schlecht verlegten Spaltenelementen die Einhaltung der gefor-
derten Spaltenbreite möglich ist. 

o bis 1. Jänner 2012:  wenn der gesamte Spaltenboden ausgetauscht wer-
den muss und die Spaltenbreite den zuvor gültigen landesrechtlichen 
Bestimmungen nicht entsprochen hat. 

o bis 1. Jänner 2020: wenn der gesamte Spaltenboden ausgetauscht wer-
den muss und die Spaltenbreite den zuvor gültigen landesrechtlichen 
Bestimmungen entsprochen hat. 

A 8 Betonspaltenböden haben eine Auftrittsbreite von mind. 80 mm.   

Rechtsnorm 1. ThVO, Anlage 2, 2.1.2: Die Auftrittsbreite dieser Böden muss mindestens 80 mm betragen. 

Erhebung Überprüfen Sie die Auftrittsbreite des Betonspaltenbodens an mehreren Stel-
len (Gesamtsituation). 

Erfüllt wenn die Auftrittsbreite von Beton-Spaltenböden mindestens 80 mm beträgt. 

Bedeutung Eine zu geringe Auftrittsbreite in Verbindung mit einer zu großen Spaltenwei-
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A 11 Holzlattenroste werden nicht mehr neu eingebaut. 

Rechtsnorm 1. ThVO, Anlage 2, 2.1.2: Holzlattenroste dürfen nicht mehr neu eingebaut werden. 

Erhebung Überprüfen Sie, ob seit dem 1.1.2005 Holzlattenroste im Stall eingebaut 
wurden, mit denen  die Kälber in Berührung kommen. 

Wenn ein Holzlattenrost als Untergrund für eine dicke Strohdecke dient (wei-
che, trockene Liegefläche), ist der Rost als Trag- und Drainageelement zu 
verstehen (Kälber kommen nicht damit nicht in Berührung). 

Erfüllt wenn Holzlattenroste nicht mehr neu eingebaut werden. 

Empfehlung Holzlattenroste sollten durch tiergerechtere planbefestigte Böden ersetzt o-
der dick eingestreut werden. 

Bedeutung Gefahr des Ausrutschens auf nassen, rutschigen Holzlattenrosten, Verlet-
zungsgefahr. 

Übergangsfrist Der Neueinbau von Holzlattenrosten ist seit 1. Jänner 2005 verboten. Bereits 
vor diesem Termin bestehende Holzlattenroste dürfen weiter verwendet 
werden, wenn sie allen anderen rechtlichen Anforderungen an die Bodenbe-
schaffenheit entsprechen. 

A 12 Gülleroste in der Anbindehaltung haben eine maximale Spaltenbreite (Schlitzweite) 
von 40 mm und eine Mindeststegbreite von 25 mm. 

Rechtsnorm 1. ThVO, Anlage 2, 2.1.2: In Ställen mit Anbindehaltung sind Gülleroste mit einer maximalen 
Spaltenbreite von 40 mm und einer Mindeststegbreite von 25 mm zulässig.

Erhebung Messen Sie die Stegbreite und Spaltenbreite der Gülleroste. 

Erfüllt wenn Die maximale Spaltenbreite von 40 mm und die Mindeststegbreite von 25 
mm eingehalten werden. 

Empfehlung Als vorteilhaft haben sich Gülleroste erwiesen, die eine Wabenstruktur auf-
weisen und damit den Tieren eine bessere Auftrittsfläche bieten. 

Bedeutung Das Auftreten auf schmale Stege und breite Spalten verursacht erheblichen 
Druck auf die Klauen und kann Klauenerkrankungen zur Folge haben. 

Übergangsfrist bis 1. Jänner 2012: wenn Gülleroste vollständig ausgetauscht werden müs-
sen.

3.1.2.3. Fressplatzbreite

Die Mindestmaße für Fressplatzbreiten laut THVo 

sowie bei Anwendung der 10-%-Toleranzregelung 

sind der unten angeführten Tabelle zu entnehmen.

Tiergewicht * THVo 10-%-Toleranzregelung
bis 150 kg 40 cm 36 cm
bis 220 kg 45 cm 40,5 cm
bis 350 kg 55 cm 49,5 cm
bis 500 kg 60 cm 54 cm
bis 650 kg 65 cm 58,5 cm
über 650 kg 75 cm 67,5 cm
* im Durchschnitt der Gruppe

3.1.3. Spaltenböden

Der Boden im Tierbereich muss so gestaltet sein, 

das die Tiere keine Verletzungen oder Schmerzen 

erleiden. Spaltenböden aus Beton müssen aus Flä-

 Boxenlänge Boxenlänge Boxen-
 wandständig gegenständig breite
bis 300 kg 171 cm 153 cm 76,5 cm
bis 400 kg 189 cm 171 cm 90 cm
bis 550 kg 207 cm 189 m 103,5 cm
bis 700 kg 216 cm 198 cm 108 cm
über 700 kg 234 cm 216 cm 112,5 cm

3.1.2.2. Fressgang / Laufgang

a) Fressgangbreite: 

Die Fressgänge in Liegeboxenlaufställen müssen 

laut THVo für Kühe und Mutterkühe mindestens 320 

cm und für alle übrigen Rinder angemessen breit 

sein. Das Toleranzmaß beträgt bei der Fressgang-

breite mindestens 288 cm.

b) Laufgangbreite: 

Die Laufgänge in Liegeboxenlaufställen müssen 

laut THVo für Kühe und Mutterkühe mindestens 250 

cm und für alle übrigen Rinder angemessen breit 

sein

Das Toleranzmaß beträgt bei der Laufgangbreite 

mindestens 225 cm.

c) Erleichterungen für die Fressgang- und Laufgang-

breiten: 

Wenn keine Sackgassen entstehen, oder der Lauf-

stall einen Zugang zu einem Auslauf aufweist, oder 

jeweils nach maximal 10 Liegeboxen ein Quergang 

vorhanden ist, oder einreihige Liegeboxenlaufställe 

mit Selbstfangfressgittern ausgestattet sind, gelten 

laut THVo für Kühe und Mutterkühe die Fressgang-

breite von mindestens 280 cm und Laufgangbreite 

von mindestens 220 cm.
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B 9 Liegeboxen sind mindestens so breit und so lang wie in Tabelle B 9 gefordert. 

Rechtsnorm 1. ThVO, Anlage 2, 4.2.2.1: Bei Gruppenhaltung in Liegeboxenlaufställen betragen die Min-
destmaße: 

Tiergewicht Boxenlänge wand-
ständig 

Boxenlänge gegen-
ständig Boxenbreite 

bis 300 kg 190,00 cm 170,00 cm 85,00 cm 

bis 400 kg 210,00 cm 190,00 cm 100,00 cm 

bis 550 kg 230,00 cm 210,00 cm 115,00 cm 

bis 700 kg 240,00 cm 220,00 cm 120,00 cm 

über 700 kg 260,00 cm 240,00 cm 125,00 cm 

            Tabelle B 9

1. ThVO, Anlage 2, 2.1.1: Die Liegeflächen der Tiere müssen [...] so gestaltet sein, dass alle 
Tiere gleichzeitig und ungehindert liegen können.

Erhebung Dies gilt für Tiere über 6 Monate. 

Es wird die Liegeboxenlänge und Liegeboxenbreite vermessen.  

• Die Liegeboxenbreite ist als Achsmaß zu verstehen. 

• Die Liegeboxenlänge wird vom vorderen Boxenende bis zur Kotkante 
bzw. zur Streuschwellenaußenkante gemessen. Bei gegenständigen 
gleich langen Liegeboxen wird von einer Kotkante (Streuschwellenau-
ßenkante) zur gegenüberliegenden gemessen und das Ergebnis durch 2 
dividiert.

• Beim Tiergewicht ist vom Durchschnittsgewicht der 50 % schwersten Tie-
re der Gruppe auszugehen. 

Boxenlänge (wandständig)

• Einzelne bauliche Elemente im vorderen Drittel (z.B. Säulen), die die 
Standbreite einschränken, dürfen bei der Messung nur dann unberück-

Boxenlänge 1
Boxenlänge 2

Boxenlänge (gegenständig)
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Fressplatzbreite

• Die Mindestmaße können für den einzelnen Fressplatz bei rationierter 
Fütterung um bis zu 10 % reduziert werden, wenn die gesamte Fressgit-
terlänge dem Produkt aus der Tierzahl multipliziert mit den Fressplatz-
breiten entspricht. Dies kann z. B. aufgrund der Stützenstellung im 
Fressgitterbereich erforderlich werden. 

• Bei fehlender Fressplatzunterteilung (z. B. Nackenriegel) ist die gesamte 
Fressplatzlänge zu messen und durch die Anzahl der geforderten Fress-
plätze (bei rationierter Fütterung = Tierzahl, bei ad libitum Fütterung = 
Tierzahl/2,5) zu dividieren. 

• In (Mutterkuh-)Herden mit unterschiedlichen Tierkategorien (Kühe, Käl-
ber, Mastvieh, Zuchtstier) sind zwei Varianten möglich: 

– Gemeinsamer Fressbereich: Nützen unterschiedliche Tierkate-
gorien das gleiche Fressgitter müssen die Fressplätze so breit 
sein, dass sie für die größte Tierkategorie (meist Kühe) passen. 

– Getrennte Fressbereiche: Es können aber auch für die einzelnen 
Tierkategorien jeweils eigene Fressgitterabschnitte vorgesehen 
werden. Im jeweiligen Fressgitterabschnitt muss die Fressplatz-
breite für das durchschnittliche Tiergewicht dieser Gruppe pas-
send sein. 

Erfüllt wenn • jeder Fressplatz mindestens die in der Tabelle dargestellte Breite auf-
weist oder 

• bei rationierter Fütterung die gesamte Fressgitterlänge ausreichend ist 
und der einzelne Fressplatz den Mindestwert um höchstens 10 % unter-
schreitet.

Empfehlung Die Fressplatzbreite pro Tier sollte im Allgemeinen das 1,33fache der 
Schulterbreite der Tiere betragen. Bei saisonal gehäuften Abkalbungen und 
einem großen Anteil hochträchtiger Kühe in der Herde soll eine Fressplatz-
breite von 1,5 x Schulterbreite angestrebt werden. Behornte Kühe sollen ei-
nen mindestens 10 % breiteren Fressplatz als unbehornte zur Verfügung 
haben.

Bedeutung Bei zu geringer Fressplatzbreite besteht die Gefahr, dass insbesondere 
rangniedere Tiere, wenn sie neben ranghöheren stehen, ihre Futterauf-
nahme reduzieren. Weiterhin leiden diese Tiere unter erheblichen Stress. 
Dies kann zu Leistungsabfall und auch zu erhöhter Krankheitsanfälligkeit 
der Tiere führen. 

Übergangsfrist o Keine: wenn nur einzelne Fressplätze nachjustiert werden müssen. 

o Bis spätestens 1. Jänner 2012: wenn das gesamte Fressgitter auszu-
tauschen ist 
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3.2 Schweinehaltung 

3.2.1. Einzelstandhaltung 

Die Einzelstandhaltung ist laut THVo nur gestattet, 

wenn weniger als 10 Sauen am Betrieb gehalten 

werden und die Sau sich in der Bucht ungehindert 

umdrehen kann.

Für Sauen und Jungsauen sowie weibliche Zucht-

läufer kurz vor dem Decken sind laut THVO folgende 

Maße vorgeschrieben:

 Breite Länge*
Jungsauen 60 cm 170 cm
Sauen 65 cm 190 cm
* Feststellung der Länge: ab Trogkante bis Ende Kastenstand

Durch die Inanspruchnahme der 10-%-Toleranzre-

gelung sind folgende Mindestmaße einzuhalten:

  Breite Länge*
Jungsauen 54 cm 153 cm
Sauen 58,5 cm 171 cm
* Feststellung der Länge: ab Trogkante bis Ende Kastenstand

3.2.2. Abferkelbuchten 

Laut THVo müssen Abferkelbuchten so gebaut sein, 

dass die Ferkel ungehindert gesäugt werden kön-

nen und dass die Schweine Zugang zu einem grö-

ßenmäßig angemessenen Liegebereich haben. Es 

müssen alle Schweine gleichzeitig liegen können

Die Mindestflächen laut THVo sowie bei Anwen-

dung der 10-%-Toleranzregelung sind der unten 

angeführten Tabelle zu entnehmen.

Tiergewicht* THVo 10-%-
  Toleranzregelung
bis 10 kg 4 m² 3,6 m²/Sau
über 10 kg 5 m² 4,5 m²/Sau
* im Durchschnitt der Gruppe

Geschlossener Anteil in Abferkelbuchten
Tiergewicht* Geschl. 10-%- 
 Fläche in m² Toleranzregelung
Ferkel bis 10kg 1,34 m² 1,21 m²
Ferkel über 10kg 1,67 m² 1,50 m²
* im Durchschnitt der Gruppe

3.2.3. Bodenbeschaffenheit 

Die Böden müssen rutschfest sein und dürfen keine 

wesentlichen Unebenheiten aufweisen. Sie müs-

sen so gestaltet sein, dass die Schweine keine Ver-

letzungen oder Schmerzen erleiden.

a) Betonspalten: 

Die maximalen Spaltenbreiten für Saug-, Absatzfer-

chenelementen hergestellt und so ausgeführt sein, 

dass keine durchgehenden Schlitze entstehen. 

a) Spaltenbreite: 

Die maximale Spaltenbreite laut THVo sowie bei 

Anwendung der 10-%-Toleranzregelung sind der 

unten angeführten Tabelle zu entnehmen.

 
 THVo 10-%-
  Toleranzregelung
Rinder bis 200 kg 25 mm 27,5 mm
Rinder über 200 kg 35 mm 38,5 mm
Mutterkühe mit Kälbern 30 mm 33,0 mm

b) Auftrittsbreite: 

Laut THVo muss die Auftrittsbreite bei Betonspal-

tenböden mindestens 80 mm betragen. 

Wird die 10-%-Toleranzregelung berücksichtigt, 

müssen Auftrittsbreiten von mindestens 72 mm 

vorhanden sein.

c) Gülleroste in der Anbindehaltung: 

Laut THVo ist eine Spaltenbreite (Schlitzweite) von 

maximal 40 mm zulässig und die Auftrittsbreite 

(Stegbreite) muss mindestens 25 mm betragen.

Wird die 10-%-Toleranzregelung berücksichtigt, 

beträgt die maximal zulässige Spaltenbreite  44 mm 

und die Auftrittsbreite muss mindestens 22,5 mm 

betragen. 

3.1.4. Fensterfläche 

Steht den Tieren kein ständiger Zugang ins Freie zur 

Verfügung, müssen Ställe laut THVo Fenster oder 

sonstige offene oder transparente Flächen, durch 

die Tageslicht einfallen kann, im Ausmaß von min-

destens 3 % der Stallbodenfläche aufweisen. 

Bei Inanspruchnahme der 10-%-Toleranzregelung 

kann das Mindestfensterflächen-Ausmaß auf 2,7 

% der Stallbodenfläche reduziert werden. 
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Erfüllt wenn bei Betonspaltenböden, Kunststoff- oder Metallrosten die maximalen Spal-
tenbreiten nicht überschritten werden. 

Empfehlung Sog. „Nasen“ sollen insgesamt kleiner als die vorgeschriebene maximale 
Spaltenbreite ausgeführt werden, damit beim Einbau keine Überschreitung 
der maximalen Spaltenbreite zustande kommt (ist bei der Herstellung zu be-
achten).

Bedeutung Eine zu geringe Auftrittsbreite in Verbindung mit einer zu großen Spaltenwei-
te bewirkt eine Erhöhung der Druckbelastung der Klaue und führt damit zu 
einer erhöhten Gefahr von Klauenerkrankungen bzw. -verletzungen. Bei zu 
großen Spalten besteht die Gefahr, dass die Klauen in den Spalt abkippen 
und die Verletzungsgefahr somit erheblich ansteigt. 

Übergangsfrist o Keine: wenn durch den Austausch einzelner Elemente oder die Anpas-
sung von schlecht verlegten Spaltenelementen die Einhaltung der gefor-
derten Spaltenbreite möglich ist. 

o bis 1. Jänner 2012:  wenn der gesamte Spaltenboden ausgetauscht wer-
den muss und die Spaltenbreite den zuvor gültigen landesrechtlichen 
Bestimmungen nicht entsprochen hat. 

o bis 1. Jänner 2020: wenn der gesamte Spaltenboden ausgetauscht wer-
den muss und die Spaltenbreite den zuvor gültigen landesrechtlichen 
Bestimmungen entsprochen hat. 

A 8 Betonspaltenböden haben eine Auftrittsbreite von mind. 80 mm.   

Rechtsnorm 1. ThVO, Anlage 2, 2.1.2: Die Auftrittsbreite dieser Böden muss mindestens 80 mm betragen. 

Erhebung Überprüfen Sie die Auftrittsbreite des Betonspaltenbodens an mehreren Stel-
len (Gesamtsituation). 

Erfüllt wenn die Auftrittsbreite von Beton-Spaltenböden mindestens 80 mm beträgt. 

Bedeutung Eine zu geringe Auftrittsbreite in Verbindung mit einer zu großen Spaltenwei-
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A 11 Holzlattenroste werden nicht mehr neu eingebaut. 

Rechtsnorm 1. ThVO, Anlage 2, 2.1.2: Holzlattenroste dürfen nicht mehr neu eingebaut werden. 

Erhebung Überprüfen Sie, ob seit dem 1.1.2005 Holzlattenroste im Stall eingebaut 
wurden, mit denen  die Kälber in Berührung kommen. 

Wenn ein Holzlattenrost als Untergrund für eine dicke Strohdecke dient (wei-
che, trockene Liegefläche), ist der Rost als Trag- und Drainageelement zu 
verstehen (Kälber kommen nicht damit nicht in Berührung). 

Erfüllt wenn Holzlattenroste nicht mehr neu eingebaut werden. 

Empfehlung Holzlattenroste sollten durch tiergerechtere planbefestigte Böden ersetzt o-
der dick eingestreut werden. 

Bedeutung Gefahr des Ausrutschens auf nassen, rutschigen Holzlattenrosten, Verlet-
zungsgefahr. 

Übergangsfrist Der Neueinbau von Holzlattenrosten ist seit 1. Jänner 2005 verboten. Bereits 
vor diesem Termin bestehende Holzlattenroste dürfen weiter verwendet 
werden, wenn sie allen anderen rechtlichen Anforderungen an die Bodenbe-
schaffenheit entsprechen. 

A 12 Gülleroste in der Anbindehaltung haben eine maximale Spaltenbreite (Schlitzweite) 
von 40 mm und eine Mindeststegbreite von 25 mm. 

Rechtsnorm 1. ThVO, Anlage 2, 2.1.2: In Ställen mit Anbindehaltung sind Gülleroste mit einer maximalen 
Spaltenbreite von 40 mm und einer Mindeststegbreite von 25 mm zulässig.

Erhebung Messen Sie die Stegbreite und Spaltenbreite der Gülleroste. 

Erfüllt wenn Die maximale Spaltenbreite von 40 mm und die Mindeststegbreite von 25 
mm eingehalten werden. 

Empfehlung Als vorteilhaft haben sich Gülleroste erwiesen, die eine Wabenstruktur auf-
weisen und damit den Tieren eine bessere Auftrittsfläche bieten. 

Bedeutung Das Auftreten auf schmale Stege und breite Spalten verursacht erheblichen 
Druck auf die Klauen und kann Klauenerkrankungen zur Folge haben. 

Übergangsfrist bis 1. Jänner 2012: wenn Gülleroste vollständig ausgetauscht werden müs-
sen.

3.1.2.3. Fressplatzbreite

Die Mindestmaße für Fressplatzbreiten laut THVo 

sowie bei Anwendung der 10-%-Toleranzregelung 

sind der unten angeführten Tabelle zu entnehmen.

Tiergewicht * THVo 10-%-Toleranzregelung
bis 150 kg 40 cm 36 cm
bis 220 kg 45 cm 40,5 cm
bis 350 kg 55 cm 49,5 cm
bis 500 kg 60 cm 54 cm
bis 650 kg 65 cm 58,5 cm
über 650 kg 75 cm 67,5 cm
* im Durchschnitt der Gruppe

3.1.3. Spaltenböden

Der Boden im Tierbereich muss so gestaltet sein, 

das die Tiere keine Verletzungen oder Schmerzen 

erleiden. Spaltenböden aus Beton müssen aus Flä-

 Boxenlänge Boxenlänge Boxen-
 wandständig gegenständig breite
bis 300 kg 171 cm 153 cm 76,5 cm
bis 400 kg 189 cm 171 cm 90 cm
bis 550 kg 207 cm 189 m 103,5 cm
bis 700 kg 216 cm 198 cm 108 cm
über 700 kg 234 cm 216 cm 112,5 cm

3.1.2.2. Fressgang / Laufgang

a) Fressgangbreite: 

Die Fressgänge in Liegeboxenlaufställen müssen 

laut THVo für Kühe und Mutterkühe mindestens 320 

cm und für alle übrigen Rinder angemessen breit 

sein. Das Toleranzmaß beträgt bei der Fressgang-

breite mindestens 288 cm.

b) Laufgangbreite: 

Die Laufgänge in Liegeboxenlaufställen müssen 

laut THVo für Kühe und Mutterkühe mindestens 250 

cm und für alle übrigen Rinder angemessen breit 

sein

Das Toleranzmaß beträgt bei der Laufgangbreite 

mindestens 225 cm.

c) Erleichterungen für die Fressgang- und Laufgang-

breiten: 

Wenn keine Sackgassen entstehen, oder der Lauf-

stall einen Zugang zu einem Auslauf aufweist, oder 

jeweils nach maximal 10 Liegeboxen ein Quergang 

vorhanden ist, oder einreihige Liegeboxenlaufställe 

mit Selbstfangfressgittern ausgestattet sind, gelten 

laut THVo für Kühe und Mutterkühe die Fressgang-

breite von mindestens 280 cm und Laufgangbreite 

von mindestens 220 cm.
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B 9 Liegeboxen sind mindestens so breit und so lang wie in Tabelle B 9 gefordert. 

Rechtsnorm 1. ThVO, Anlage 2, 4.2.2.1: Bei Gruppenhaltung in Liegeboxenlaufställen betragen die Min-
destmaße: 

Tiergewicht Boxenlänge wand-
ständig 

Boxenlänge gegen-
ständig Boxenbreite 

bis 300 kg 190,00 cm 170,00 cm 85,00 cm 

bis 400 kg 210,00 cm 190,00 cm 100,00 cm 

bis 550 kg 230,00 cm 210,00 cm 115,00 cm 

bis 700 kg 240,00 cm 220,00 cm 120,00 cm 

über 700 kg 260,00 cm 240,00 cm 125,00 cm 

            Tabelle B 9

1. ThVO, Anlage 2, 2.1.1: Die Liegeflächen der Tiere müssen [...] so gestaltet sein, dass alle 
Tiere gleichzeitig und ungehindert liegen können.

Erhebung Dies gilt für Tiere über 6 Monate. 

Es wird die Liegeboxenlänge und Liegeboxenbreite vermessen.  

• Die Liegeboxenbreite ist als Achsmaß zu verstehen. 

• Die Liegeboxenlänge wird vom vorderen Boxenende bis zur Kotkante 
bzw. zur Streuschwellenaußenkante gemessen. Bei gegenständigen 
gleich langen Liegeboxen wird von einer Kotkante (Streuschwellenau-
ßenkante) zur gegenüberliegenden gemessen und das Ergebnis durch 2 
dividiert.

• Beim Tiergewicht ist vom Durchschnittsgewicht der 50 % schwersten Tie-
re der Gruppe auszugehen. 

Boxenlänge (wandständig)

• Einzelne bauliche Elemente im vorderen Drittel (z.B. Säulen), die die 
Standbreite einschränken, dürfen bei der Messung nur dann unberück-

Boxenlänge 1
Boxenlänge 2

Boxenlänge (gegenständig)
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Fressplatzbreite

• Die Mindestmaße können für den einzelnen Fressplatz bei rationierter 
Fütterung um bis zu 10 % reduziert werden, wenn die gesamte Fressgit-
terlänge dem Produkt aus der Tierzahl multipliziert mit den Fressplatz-
breiten entspricht. Dies kann z. B. aufgrund der Stützenstellung im 
Fressgitterbereich erforderlich werden. 

• Bei fehlender Fressplatzunterteilung (z. B. Nackenriegel) ist die gesamte 
Fressplatzlänge zu messen und durch die Anzahl der geforderten Fress-
plätze (bei rationierter Fütterung = Tierzahl, bei ad libitum Fütterung = 
Tierzahl/2,5) zu dividieren. 

• In (Mutterkuh-)Herden mit unterschiedlichen Tierkategorien (Kühe, Käl-
ber, Mastvieh, Zuchtstier) sind zwei Varianten möglich: 

– Gemeinsamer Fressbereich: Nützen unterschiedliche Tierkate-
gorien das gleiche Fressgitter müssen die Fressplätze so breit 
sein, dass sie für die größte Tierkategorie (meist Kühe) passen. 

– Getrennte Fressbereiche: Es können aber auch für die einzelnen 
Tierkategorien jeweils eigene Fressgitterabschnitte vorgesehen 
werden. Im jeweiligen Fressgitterabschnitt muss die Fressplatz-
breite für das durchschnittliche Tiergewicht dieser Gruppe pas-
send sein. 

Erfüllt wenn • jeder Fressplatz mindestens die in der Tabelle dargestellte Breite auf-
weist oder 

• bei rationierter Fütterung die gesamte Fressgitterlänge ausreichend ist 
und der einzelne Fressplatz den Mindestwert um höchstens 10 % unter-
schreitet.

Empfehlung Die Fressplatzbreite pro Tier sollte im Allgemeinen das 1,33fache der 
Schulterbreite der Tiere betragen. Bei saisonal gehäuften Abkalbungen und 
einem großen Anteil hochträchtiger Kühe in der Herde soll eine Fressplatz-
breite von 1,5 x Schulterbreite angestrebt werden. Behornte Kühe sollen ei-
nen mindestens 10 % breiteren Fressplatz als unbehornte zur Verfügung 
haben.

Bedeutung Bei zu geringer Fressplatzbreite besteht die Gefahr, dass insbesondere 
rangniedere Tiere, wenn sie neben ranghöheren stehen, ihre Futterauf-
nahme reduzieren. Weiterhin leiden diese Tiere unter erheblichen Stress. 
Dies kann zu Leistungsabfall und auch zu erhöhter Krankheitsanfälligkeit 
der Tiere führen. 

Übergangsfrist o Keine: wenn nur einzelne Fressplätze nachjustiert werden müssen. 

o Bis spätestens 1. Jänner 2012: wenn das gesamte Fressgitter auszu-
tauschen ist 

Grafik zur Laufstallhaltung
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Massive Barnsockel (Krippenmauern) in Kurzständen (B 3)*         
Ein massiver Barnsockel (Krippenmauer) in Kurzständen darf ab  
den  Standniveau der Tiere maximal 32 cm hoch und 12 cm dick 
sein. 

Bei Berücksichtigung der 10%-Toleranzregelung darf der Barnsockel 
maximal 35,2 cm hoch und 13,2 cm dick sein. 

Seitenabgrenzungen bei Anbindehaltung (B 5)*         
Bei der Anbindehaltung dürfen die starren Seitenabgrenzungen 
maximal 70 cm in den Stand reichen. Bei Inanspruchnahme der 
10%-Toleranzregelung kann die Abgrenzung bis zu 77 cm in den 
Stand hineinreichen.

Anbindestände (B 6)*            

Kurzstand

Tiergewicht
kg

mind. 
Standlänge
Kurzstand

bei 10%
Toleranz

mind. 
Standbreite

bei 10%
Toleranz

bis 300 130 cm 117 cm 85 cm 76,5 cm
bis 400 150 cm 135 cm 100 cm 90 cm
bis 550 165 cm 148,5 cm 115 cm 103,5 cm
bis 700 175 cm 157,5 cm 120 cm 108 cm

über 700 185 cm 166,5 cm 125 cm 112,5 cm

Mittellangstand

Tiergewicht
kg

mind. Standlänge
Mittellangstand

bei 10%
Toleranz

mind. 
Standbreite

bei 10%
Toleranz

bis 300 160 cm 144 cm 85 cm 76,5 cm
bis 400 185 cm 166,5 cm 100 cm 90 cm
bis 550 200 cm 180 cm 115 cm 103,5 cm
bis 700 210 cm 189 cm 120 cm 108 cm

über 700 220 cm 198 cm 125 cm 112,5 cm

 

Übergangsfrist 1.1.2012:  wenn der Anbindestand den Anforder-
ungen vor 2005 nicht entsprochen hat.

Übergangsfrist 1.1.2020:  wenn der Anbindestand den Anforder-
ungen vor 2005 entsprochen hat.

Übergangsfrist 1.1.2012  

Be
w

eg
un

gs
m

ög
lic

hk
ei

t

gelung kann die Höhe der Futterbarnsohle über dem 

Standniveau der Tiere auf 9 cm reduziert werden. 

b) Massiver Barnsockel (nur in Kurzständen):

Ein massiver Barnsockel (Krippenmauer) darf laut 

THVo ab Standniveau der Tiere maximal 32 cm hoch 

und 12 cm dick sein. 

Durch die Berücksichtigung der 10-%-Toleranzrege-

lung kann der Barnsockel maximal 35,2 cm hoch und 

13,2 cm dick sein.

c) Bewegliche Barnabgrenzung (nur in Kurzständen): 

Bewegliche Barnabgrenzungen (Krippenbegren-

zungen) aus elastischem Material dürfen laut THVo 

ab Standniveau der Tiere eine maximale Höhe von 

42 cm haben. Durch die 10-%-Toleranzregelung 

kann die elastische Abgrenzung eine maximale 

Höhe von 46,2 cm aufweisen.

3.1.2. Laufstallhaltung

3.1.2.1. Liegeboxenlaufställe

Laut THVo sind folgende Mindestmaße bei den Lie-

geboxen einzuhalten:

 Boxenlänge Boxenlänge Boxen-
 wandständig gegenständig breite
bis 300 kg 190 cm 170 cm 85 cm
bis 400 kg 210 cm 190 cm 100 cm
bis 550 kg 230 cm 210 cm 115 cm
bis 700 kg 240 cm 220 cm 120 cm
über 700 kg 260 cm 240 cm 125 cm

Bei Inanspruchnahme der 10-%-Toleranzregelung 

müssen die Liegeboxen folgende Toleranzmaße 

aufweisen:

Laut THVo sind folgende Mindeststandmaße einzu-

halten: 

 Standlänge Standlänge Standbreite 
 Kurzstand Mittellangstand 
bis 300 kg 130 cm 160 cm 85 cm
bis 400 kg 150 cm 185 cm 100 cm
bis 550 kg 165 cm 200 cm 115 cm
bis 700 kg 175 cm 210 cm 120 cm
über 700 kg 185 cm 220 cm 125 cm

Durch die Berücksichtigung der 10-%-Toleranzrege-

lung ergeben sich folgende Toleranzmaße:

 Standlänge Standlänge Standbreite 
 Kurzstand Mittellangstand 
bis 300 kg 117 cm 144 cm 76,5 cm
bis 400 kg 135 cm 166,5 cm 90 cm
bis 550 kg 148,5 cm 180 cm 103,5 cm
bis 700 kg 157,5 cm 189 cm 108 cm
über 700 kg 166,5 cm 198 cm 112,5 cm

3.1.1.2. Seitliche Begrenzung 

Laut THVo dürfen bei der Anbindehaltung die starren 

Seitenabgrenzungen maximal 

70 cm in den Stand reichen. 

Durch die 10-%-Toleranzregelung kann die Abgren-

zung bis zu 77 cm hineinreichen. 

 3.1.1.3. Sonstige Maße

a) Futterbarnsohle: 

Die Futterbarnsohle muss laut THVo mindestens 

10 cm über dem Standniveau der Tiere liegen.

Durch die Inanspruchnahme der 10-%-Toleranzre-
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Bedeutung In den Stand reichende seitliche Standabgrenzungen sollen ein Liegen oder 
Stehen in diagonaler Richtung verhindern, sodass sich die Tiere nicht gegen-
seitig behindern und alle Tiere gleichzeitig liegen können. Bei zu weit in den 
Stand hineinreichenden Seitenbegrenzungen besteht die Gefahr, dass sich 
die Tiere beim Abliegen oder Aufstehen verletzen können. 

Übergangsfrist bis spätestens 1. Jänner 2012: wenn die Seitenbegrenzungen den zuvor gül-
tigen landesrechtlichen Bestimmungen nicht entsprochen haben. 

B 6 Anbindestände sind mindestens so breit und so lang wie in Tabelle B 6 gefordert.

Rechtsnorm 1. ThVO, Anlage 2, 4.2.1: Bei Anbindehaltung betragen die Mindestmaße: 

Tiergewicht 
Standlänge1

Kurzstand

Standlänge1

Mittellangstand
Standbreite

bis 300 kg 130 cm 160 cm 85 cm 

bis 400 kg 150 cm 185 cm 100 cm 

bis 550 kg 165 cm 200 cm 115 cm 

bis 700 kg 175 cm 210 cm 120 cm 

über 700 kg 185 cm 220 cm 125 cm 
1 Gülleroste gelten nicht als Teil der Standlänge. 

1. ThVO, Anlage 2, 2.1.1: Die Liegeflächen der Tiere müssen [...] so gestaltet sein, dass alle 
Tiere gleichzeitig und ungehindert liegen können. 

Erhebung Es wird die Standlänge und die Standbreite gemessen. 

• Die Standbreite ist als Achsmaß zu verstehen 

• Die Standlänge bezeichnet die lichte Länge des Standes, gemessen 
von der Barnsockelhinterkante bis zum Ende der Standfläche, d. h. 
bis zur Kotkante oder zum Beginn des Güllerostes. Gülleroste gelten 
nicht als Teil der Standlänge. 

• Beim Tiergewicht ist vom Einzeltier auszugehen.

Standlänge

S
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• Eventuell vorhandene einzelne bauliche Elemente im vorderen Drittel 
(z.B. Säulen), die die Standbreite einschränken, dürfen bei der Mes-
sung nur dann unberücksichtigt bleiben, wenn der Aufsteh- und Ablie-
gevorgang, das Liege- und Fressverhalten nicht beeinträchtigt werden 
(siehe Zeichnung). 

B Bewegungsmöglichkeit & Sozialkontakt 

28

führt werden

Tierkategorie Barnsockelhöhe 
[cm]

Jungvieh bis 300 kg max.34 

Jungvieh bis 400 kg max.38 

Bedeutung Da im Kurzstand das Fressen und Liegen an einem Ort erfolgt, muss neben 
den Anforderungen an eine artgemäße Futteraufnahme auch der nötige Frei-
raum für die Kopfbewegung beim Abliegen und Aufstehen berücksichtigt 
werden. Zu hohe Abschrankungen führen zu unnatürlichen Bewegungsabläu-
fen beim Abliegen und Aufstehen der Tiere („pferdeartiges Aufstehen“), was 
übermäßigen Belastungen des Bewegungsapparates zur Folge haben kann. 

Flexible Barnabgrenzungen erleichtern den Tieren beim Aufstehen den Kopf-
schwung nach vorne und ermöglichen im Liegen auch eine bequeme Vorder-
beinstreckung. 

Übergangsfrist Keine. 

Die Höhenverminderung beweglicher Barnabgrenzungen stellt keine bauliche 
Maßnahme dar. 

B 5 Bei Anbindehaltung reichen starre Seitenabgrenzungen maximal 70 cm in den Stand 
hinein.

Rechtsnorm 1. ThVO, Anlage 2, 4.2.1. 

Starre Seitenbegrenzungen dürfen maximal 70,00 cm in den Stand hineinreichen.

Erhebung Es werden die Seitenbegrenzungen vermessen. 

Dabei wird von der Barnsockelhinterkante (tierseitigen Barnsockelkante) bis 
zum äußeren Ende der Seitenbegrenzung nach hinten gemessen. 

max. 70

Erfüllt wenn die starre Seitenbegrenzung maximal 70 cm in den Stand hineinreicht. 

Empfehlung Starre Seitenbegrenzungen könnten durch flexible Textilgurte oder Gummi-
bänder ersetzt werden. Diese veranlassen das Tier ebenfalls zu einer gera-
den Liegeposition, können aber weniger leicht zu Verletzungen am Tier füh-
ren.

Werden starre Seitenbegrenzungen verwendet, sollten diese höchstens 
0,7 x Widerristhöhe ab Standniveau hoch sein. Sie sollten unterbrochen sein 
(Sichtkontakt) und bis 40 cm über Standniveau höchstens 50 cm in den 
Stand hineinreichen. 
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D 6 Die Futterbarnsohle liegt mindestens 10 cm über dem Standniveau. 

Rechtsnorm 1. ThVO, Anlage 2, 2.6.: Die Futterbarnsohle muss mindestens 10,00 cm über dem Standni-
veau liegen. 

Erhebung Die Höhe der Futterbarnsohle wird vermessen.

m
in

d.
 1

0

Begriff „Futterbarnsohle“ vgl. Glossar. 

Erfüllt wenn die Futterbarnsohle mindestens 10 cm über dem Standniveau liegt. (Bei 
Selbstfütterung muss die tiefste Ebene der Futteraufnahme mindestens 10 
cm über dem Standniveau liegen.) 

Empfehlung In Laufställen ist zwischen ebenem Futtertisch und Standniveau der Tiere 
ein Höhenunterschied von 25 bis 30 cm zu empfehlen. Das Futter muss 
mehrmals täglich nachgeschoben werden.  

In Anbindeställen sollte die Futterbarnsohle nicht höher als 12 cm sein, um 
dem Tier beim Aufstehen den artgemäßen Kopfschwung zu ermöglichen. 

Bedeutung Beim Fressvorgang auf der Weide nehmen Rinder mit den Vorderextremitä-
ten eine Schrittstellung ein. Beim Fressen am Fressgitter ist der Weide-
schritt nicht möglich. Durch die hohe Anordnung der Futterbarnsohle und 
entsprechende Futtertrog- und Fressgittergestaltung ist eine große Reich-
weite bei gleichzeitig entspannter Körperhaltung möglich. 

Übergangsfrist Bis spätestens 1. Jänner 2012 hat die Anpassung der Futterbarnsohle zu 
erfolgen.

D 7 Ein Tier : Fressplatz- Verhältnis von 1 : 1 (bei rationierter Fütterung oder zeitlich 
begrenzter Futtervorlage) bzw. 2,5 : 1 (bei ad libitum Fütterung bei ganztägiger Futter-
vorlage) wird nicht überschritten. 

Rechtsnorm 1. ThVO, Anlage 2, 2.6.: Bei der Fütterung von Rindern in Gruppenhaltung ist sicherzustel-
len, dass jedes einzelne Tier ausreichend Nahrung aufnehmen kann. 

Werden Rinder in Gruppen rationiert oder unter zeitlich begrenzter Futtervorlage gefüttert, 
muss für jedes Tier ein Fressplatz zur Verfügung stehen. 

Werden Rinder in Gruppenhaltung ad libitum bei ganztägiger Futtervorlage gefüttert, darf ein 
Tier-Fressplatz-Verhältnis von 2,5 : 1 nicht überschritten werden.

Erhebung Es ist die Anzahl der Tiere durch die Anzahl der zur Verfügung stehenden 
Fressplätze zu teilen. 

In (Mutterkuh-)Herden mit unterschiedlichen Tierkategorien (Kühe, Kälber, 
Mastvieh, Zuchtstier) wird für die Berechnung des Tier : Fressplatz- 
verhältnisses jedes Tier über 6 Monate einbezogen. Für jüngere Tiere ist 
ein eigener Fressbereich (Kälberschlupf mit eigenem Fressgitter, Heuraufe) 
empfehlenswert.  Bei Gruppenhaltung von Kälbern ohne ihren Müttern ist 
das geforderte Tier : Fressplatz-Verhältnis jedenfalls einzuhalten. 

Erfüllt wenn o bei rationierter Fütterung oder zeitlich begrenzter Futtervorlage für jedes 
Tier ein Fressplatz zur Verfügung steht. 

o bei ad libitum Fütterung bei ganztägiger Futtervorlage mindestens ein 
Fressplatz für 2,5 Tiere zur Verfügung steht 
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einer Feder befestigen 

• Anbindung mittels Kette oder Band am Barn 

o Band- oder Kettenlänge muss so gewählt werden, dass das Tier 
im Stehen den Kopf aufrecht halten kann und bei der Körperpflege 
durch Lecken möglichst wenig eingeschränkt ist 

• Nackenrohr-Anbindung: 

o große Bewegungsfreiheit 

o Nackenrohr so einstellen, dass die Tiere beim Fressen nicht stark 
dagegen stemmen 

o Band- oder Kettenlänge muss so gewählt werden, dass das Tier 
im Stehen den Kopf aufrecht halten kann, bei der Körperpflege 
durch Lecken möglichst wenig eingeschränkt ist und dass ruhende 
Tiere auch eine Liegeposition mit zurückgelegtem Kopf einneh-
men können 

o Nachteile: v. a. bei größeren Kühen Verletzungen im Nackenbe-
reich möglich, normales Stehen erschwert 

• Horizontal-Anbindung: 

o größte Bewegungsfreiheit 

o Nacken- und Stirnriegel verhindern weites Nach-Vorne-Steigen 

Bedeutung Das Anbinden bedeutet eine wesentliche Einschränkung für die Tiere. Ist das 
horizontale Spiel der Anbindevorrichtung zu gering, ist ein artgemäßes Auf-
stehen, Abliegen und Liegen sowie Zurücktreten der Kühe für das Koten und 
Harnen erheblich eingeschränkt, auch Verletzungen sind möglich. Ist das 
Spiel der Anbindevorrichtung parallel zur Futterkrippe zu gering, können das 
Komfortverhalten (Sich-Belecken) und der Sozialkontakt zum Nachbartier 
beeinträchtigt sein. 

Übergangsfrist o Keine: wenn die Anbindevorrichtungen ohne bauliche Maßnahmen locker 
genug eingestellt werden können. 

o bis spätestens 1. Jänner 2012: wenn die Gewährleistung der geforderten 
Bewegungsfreiheit nicht ohne bauliche Maßnahme (z.B. Entfernen der 
starren Halsrahmen etc.) möglich ist. 

B 3 Massive Barnsockel (Krippenmauern) in Kurzständen sind ab Standniveau höchstens 
32 cm hoch und 12 cm dick. 

Rechtsnorm 1. ThVO, Anlage 2, 4.2.1: Massive Barnsockel dürfen bei Kurzständen ab Standniveau höchs-
tens 32,00 cm hoch und 12,00 cm stark sein.  

Erhebung Es wird der Barnsockel im Kurzstand ab Standniveau der Tiere vermessen.  

max. 12
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Barnsockel (Krippenmauer): bezeichnet die bauliche Abgrenzung zwischen 
dem Futterbarn und der Standfläche der Tiere. 
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Erfüllt wenn der Barnsockel bei Kurzständen ab Standniveau nicht höher als 32 cm und 
nicht dicker als 12 cm ist. 

Empfehlung Für Jungvieh und Mastvieh sollten die Barnsockel niedriger ausgeführt wer-
den.

Tierkategorie Barnsockelhöhe 
[cm]

Jungvieh bis 300 kg max.26 

Jungvieh bis 400 kg max.29 

Der Barnsockel sollte elastisch ausgeführt werden (Gummischürze), um den 
Kopfschwung beim Aufstehen und Abliegen nicht zu behindern. Die Oberkan-
te der Barnabgrenzung soll keine scharfen Kanten aufweisen, um Hautschä-
den an der Wamme zu vermeiden. 

Bedeutung Da im Kurzstand das Fressen und Liegen an einem Ort erfolgt, muss neben 
den Anforderungen an eine artgemäße Futteraufnahme auch der nötige Frei-
raum für die Kopfbewegung beim Abliegen und Aufstehen berücksichtigt 
werden. Zu hohe Krippenmauern führen zu unnatürlichen Bewegungsabläu-
fen beim Abliegen und Aufstehen der Tiere („pferdeartiges Aufstehen“), was 
übermäßige Belastungen des Bewegungsapparates zur Folge haben kann. 

Übergangsfrist bis spätestens 1. Jänner 2012. 

B 4 Bewegliche Barnabgrenzungen (Krippenbegrenzungen) aus elastischem Material 
sind ab Standniveau maximal 42 cm hoch. 

Rechtsnorm 1. ThVO, Anlage 2, 4.2.1. 

Bewegliche Barnabgrenzungen aus elastischem Material dürfen ab Standniveau höchstens 
42,00 cm hoch sein.

Erhebung Es wird die Höhe der beweglichen Barnabgrenzung ab Standniveau der Tiere 
vermessen.

Bewegliche Barnabgrenzungen: grenzen den Futterbarn von der Standfläche 
der Tiere ab. Sie sind flexibel ausgeführt und können z. B. aus Gummi oder 
ähnlichem Material hergestellt sein.  

Erfüllt wenn die bewegliche Barnabgrenzung ab Standniveau nicht höher als 42 cm ist. 

Empfehlung Grundsätzlich sind bewegliche Barnabgrenzungen gegenüber starren Barn-
sockeln zu bevorzugen. 

Es ist darauf zu achten, dass die elastischen Gummibänder an der Oberseite 
keine scharfen Kanten aufweisen, um Verletzungen für die Tiere zu vermei-
den. Außerdem sollten sie für jeden Kuhplatz eingeschnitten werden, damit 
eine ausreichende Verformbarkeit der Krippenwand gegeben ist. 

Für Jungvieh und Mastvieh sollten die Barnabgrenzungen niedriger ausge-

Max. 42 cm

1.4. Wann kann die 10-%-Toleranzregelung in 

Anspruch genommen werden?

Die 10-%-Toleranzregelung kann in Anspruch 

genommen werden, wenn:

a) gemeinschaftsrechtliche Bestimmungen 

nicht berührt werden,

b) das Wohlbefinden der Tiere auch im Falle der 

Abweichung nicht eingeschränkt ist,

c) der erforderliche bauliche Anpassungsbedarf 

unverhältnismäßig ist und

d) die Abweichung der Behörde vor dem in § 44 

Abs. 5 Z 4 Tierschutzgesetz jeweils festgelegten 

Zeitpunkt gemeldet wird.

1.1. Gesetzliche Grundlage der 10-%-Toleranz-

regelung

1. Tierhaltungsverordnung zuletzt geändert durch 

BGBl. II Nr. 219/2010, vom 8. Juli 2010.

1.2. Wer ist davon betroffen

Alle Haltungsanlagen von Rindern, Schweinen und 

Pferden, die bereits vor dem 1.1. 2005 bestanden 

haben und die Bestimmungen der 1. Tierhaltungs-

verordnung nur unter der Berücksichtigung der 

10-%-Toleranzregelung erfüllen. 

1.3. Wo gilt die Toleranzregelung nicht mehr

Für ab dem 1. Jänner 2005 durchgeführte Neu- und 

Umbauten bei Rindern, Schweinen und Pferden.

Die 10-%-Toleranzregelung kann nur in Anspruch 

genommen werden, wenn dadurch den Tieren 

keine unnötigen Schmerzen, Leiden oder Schäden 

zugefügt werden und das Haltungssystem den phy-

siologischen und ethologischen Bedürfnissen der 

Tiere entspricht.

Für die nachstehend angeführten Bereiche kann 

die 10-%-Toleranzregelung in Anspruch genommen 

werden. 

3.1. Rinderhaltung

3.1.1. Anbindehaltung

3.1.1.1.Standmaße

1. Allgemein

2. Meldung / Meldefristen

3. Anwendungsmöglichkeiten 10-%-Toleranzregelung

Die 10 % Toleranzregel kann demnach nur bean-

sprucht werden, wenn  die Meldung vor dem 

Ablaufen der jeweiligen Übergangsfristen erfolgt. 

Melde- bzw. Übergangsfristen für Anlagen, die vor 

dem 1. 1. 2005 gebaut wurden: 

Wenn die Bestimmungen der bis 31.12.2004 gül-

tigen Steirischen Nutztierhaltungsverordnung nicht 

eingehalten werden, gilt:

  Übergangsfrist bis Meldezeitpunkt 
Rinder 1.1.2012 31.12.2011
Schweine 1.1.2013 31.12.2012
Pferde  1.1.2020 31.12.2019

Bestimmungen der bis 31.12.2004 gültigen Stei-

rischen Nutztierhaltungsverordnung eingehalten  

werden, gilt:

  Übergangsfrist bis Meldezeitpunkt 
Rinder 1.1.2020 31.12.2019
Schweine 1.1.2020 31.12.2019
Pferde  1.1.2020 31.12.2019

Auf Grund der Komplexität der Bestimmungen der 

verschiedenen Übergangsfristen wird empfohlen 

bei tatsächlichem Bedarf die Meldung auf Bean-

spruchung der 10-%-Toleranzregelung generell im 

Jahr 2011 zu tätigen.

Übergangsfrist 1.1.2012  

Übergangsfrist 1.1.2012 
bzw. 1.1.2020  

gelung kann die H
öhe der Futterbarnsohle über dem

 

S
tandniveau der Tiere auf 9 cm

 reduziert w
erden. 

b) M
assiver B

arnsockel (nur in Kurzständen):

E
in m

assiver B
arnsockel (K

rippenm
auer) darf laut 

TH
Vo ab S

tandniveau der Tiere m
axim

al 32 cm
 hoch 

und 12 cm
 dick sein. 

D
urch die B

erücksichtigung der 10-%
-Toleranzrege-

lung kann der B
arnsockel m

axim
al 35,2 cm

 hoch und 

13,2 cm
 dick sein.

c) B
ew

egliche B
arnabgrenzung (nur in Kurzständen): 

B
ew

egliche 
B

arnabgrenzungen 
(K

rippenbegren-

zungen) aus elastischem
 M

aterial dürfen laut TH
Vo 

ab S
tandniveau der Tiere eine m

axim
ale H

öhe von 

42 cm
 haben. D

urch die 10-%
-Toleranzregelung 

kann die elastische A
bgrenzung eine m

axim
ale 

H
öhe von 46,2 cm

 aufw
eisen.

3.1.2. Laufstallhaltung

3.1.2.1. Liegeboxenlaufställe

Laut TH
Vo sind folgende M

indestm
aß

e bei den Lie-

geboxen einzuhalten:

 
Boxenlänge 

Boxenlänge 
Boxen-

 
w

andständig 
gegenständig 

breite
bis 300 kg 

190 cm
 

170 cm
 

85 cm
bis 400 kg 

210 cm
 

190 cm
 

100 cm
bis 550 kg 

230 cm
 

210 cm
 

115 cm
bis 700 kg 

240 cm
 

220 cm
 

120 cm
über 700 kg 

260 cm
 

240 cm
 

125 cm

B
ei Inanspruchnahm

e der 10-%
-Toleranzregelung 

m
üssen die Liegeboxen folgende Toleranzm

aß
e 

aufw
eisen:

Laut TH
Vo sind folgende M

indeststandm
aß

e einzu-

halten: 

 
Standlänge 

Standlänge 
Standbreite 

 
Kurzstand 

M
ittellangstand 

bis 300 kg 
130 cm

 
160 cm

 
85 cm

bis 400 kg 
150 cm

 
185 cm

 
100 cm

bis 550 kg 
165 cm

 
200 cm

 
115 cm

bis 700 kg 
175 cm

 
210 cm

 
120 cm

über 700 kg 
185 cm

 
220 cm

 
125 cm

D
urch die B

erücksichtigung der 10-%
-Toleranzrege-

lung ergeben sich folgende Toleranzm
aß

e:

 
Standlänge 

Standlänge 
Standbreite 

 
Kurzstand 

M
ittellangstand 

bis 300 kg 
117 cm

 
144 cm

 
76,5 cm

bis 400 kg 
135 cm

 
166,5 cm

 
90 cm

bis 550 kg 
148,5 cm

 
180 cm

 
103,5 cm

bis 700 kg 
157,5 cm

 
189 cm

 
108 cm

über 700 kg 
166,5 cm

 
198 cm

 
112,5 cm

3.1.1.2. S
eitliche B

egrenzung 

Laut TH
Vo dürfen bei der A

nbindehaltung die starren 

S
eitenabgrenzungen m

axim
al 

70 cm
 in den S

tand reichen. 

D
urch die 10-%

-Toleranzregelung kann die A
bgren-

zung bis zu 77 cm
 hineinreichen. 

 3.1.1.3. S
onstige M

aß
e

a) Futterbarnsohle: 

D
ie Futterbarnsohle m

uss laut TH
Vo m

indestens 

10 cm
 über dem

 S
tandniveau der Tiere liegen.

D
urch die Inanspruchnahm

e der 10-%
-Toleranzre-

B
 B

ew
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B
edeutung 

In den S
tand reichende seitliche S

tandabgrenzungen sollen ein Liegen oder 
S

tehen in diagonaler R
ichtung verhindern, sodass sich die Tiere nicht gegen-

seitig behindern und alle Tiere gleichzeitig liegen können. Bei zu w
eit in den 

S
tand hineinreichenden S

eitenbegrenzungen besteht die G
efahr, dass sich 

die Tiere beim
 A

bliegen oder A
ufstehen verletzen können. 

Ü
bergangsfrist 

bis spätestens 1. Jänner 2012: w
enn die S

eitenbegrenzungen den zuvor gül-
tigen landesrechtlichen B

estim
m

ungen nicht entsprochen haben. 

B
 6 A

nbindestände sind m
indestens so breit und so lang w

ie in Tabelle B
 6 gefordert.

R
echtsnorm

1. ThV
O

, A
nlage 2, 4.2.1: B

ei A
nbindehaltung betragen die M

indestm
aße: 

Tiergew
icht 

Standlänge
1

K
urzstand

Standlänge
1

M
ittellangstand

S
tandbreite

bis 300 kg 
130 cm

 
160 cm

 
85 cm

 

bis 400 kg 
150 cm

 
185 cm

 
100 cm

 

bis 550 kg 
165 cm

 
200 cm

 
115 cm

 

bis 700 kg 
175 cm

 
210 cm

 
120 cm

 

über 700 kg 
185 cm

 
220 cm

 
125 cm

 
1G

ülleroste gelten nicht als Teil der S
tandlänge. 

1. ThV
O

, A
nlage 2, 2.1.1: D

ie Liegeflächen der Tiere m
üssen [...] so gestaltet sein, dass alle 

Tiere gleichzeitig und ungehindert liegen können. 

Erhebung
E

s w
ird die S

tandlänge und die S
tandbreite gem

essen. 

•
D

ie S
tandbreite ist als Achsm

aß zu verstehen 

•
D

ie S
tandlänge bezeichnet die lichte Länge des S

tandes, gem
essen 

von der B
arnsockelhinterkante bis zum

 E
nde der S

tandfläche, d. h. 
bis zur K

otkante oder zum
 B

eginn des G
üllerostes. G

ülleroste gelten 
nicht als Teil der S

tandlänge. 

•
B

eim
 Tiergew

icht ist vom
 E

inzeltier auszugehen.

Standlänge

Standbreite

•
E

ventuell vorhandene einzelne bauliche E
lem

ente im
 vorderen D

rittel 
(z.B

. S
äulen), die die S

tandbreite einschränken, dürfen bei der M
es-

sung nur dann unberücksichtigt bleiben, w
enn der A

ufsteh- und A
blie-

gevorgang, das Liege- und Fressverhalten nicht beeinträchtigt w
erden 

(siehe Zeichnung). 

B
 B

ew
egungsm

öglichkeit &
 S
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führt w
erden

Tierkategorie 
B

arnsockelhöhe 
[cm

]

Jungvieh bis 300 kg 
m

ax.34 

Jungvieh bis 400 kg 
m

ax.38 

B
edeutung 

D
a im

 K
urzstand das Fressen und Liegen an einem

 O
rt erfolgt, m

uss neben 
den A

nforderungen an eine artgem
äße Futteraufnahm

e auch der nötige Frei-
raum

 für die K
opfbew

egung beim
 A

bliegen und A
ufstehen berücksichtigt 

w
erden. Zu hohe A

bschrankungen führen zu unnatürlichen B
ew

egungsabläu-
fen beim

 A
bliegen und A

ufstehen der Tiere („pferdeartiges Aufstehen“), w
as 

überm
äßigen B

elastungen des B
ew

egungsapparates zur Folge haben kann. 

Flexible B
arnabgrenzungen erleichtern den Tieren beim

 A
ufstehen den K

opf-
schw

ung nach vorne und erm
öglichen im

 Liegen auch eine bequem
e V

order-
beinstreckung. 

Ü
bergangsfrist 

K
eine. 

D
ie H

öhenverm
inderung bew

eglicher B
arnabgrenzungen stellt keine bauliche 

M
aßnahm

e dar. 

B
 5 B

ei A
nbindehaltung reichen starre Seitenabgrenzungen m

axim
al 70 cm

 in den Stand 
hinein.

R
echtsnorm

1. ThV
O

, A
nlage 2, 4.2.1. 

S
tarre S

eitenbegrenzungen dürfen m
axim

al 70,00 cm
 in den Stand hineinreichen.

Erhebung
E

s w
erden die S

eitenbegrenzungen verm
essen. 

D
abei w

ird von der B
arnsockelhinterkante (tierseitigen B

arnsockelkante) bis 
zum

 äußeren E
nde der S

eitenbegrenzung nach hinten gem
essen. 

m
ax. 70

Erfüllt w
enn 

die starre Seitenbegrenzung m
axim

al 70 cm
 in den S

tand hineinreicht. 

E
m

pfehlung 
S

tarre S
eitenbegrenzungen könnten durch flexible Textilgurte oder G

um
m

i-
bänder ersetzt w

erden. D
iese veranlassen das Tier ebenfalls zu einer gera-

den Liegeposition, können aber w
eniger leicht zu V

erletzungen am
 Tier füh-

ren.

W
erden starre S

eitenbegrenzungen verw
endet, sollten diese höchstens 

0,7 x W
iderristhöhe ab Standniveau hoch sein. Sie sollten unterbrochen sein 

(S
ichtkontakt) und bis 40 cm

 über S
tandniveau höchstens 50 cm

 in den 
S

tand hineinreichen. 

D
 Tränke &

 Fütterung 

64 D
 6 D

ie Futterbarnsohle liegt m
indestens 10 cm

 über dem
 Standniveau. 

R
echtsnorm

1. ThV
O

, A
nlage 2, 2.6.: D

ie Futterbarnsohle m
uss m

indestens 10,00 cm
 über dem

 S
tandni-

veau liegen. 

Erhebung
D

ie H
öhe der Futterbarnsohle w

ird verm
essen.

mind. 10

B
egriff „Futterbarnsohle“ vgl. G

lossar. 

Erfüllt w
enn 

die Futterbarnsohle m
indestens 10 cm

 über dem
 S

tandniveau liegt. (B
ei 

S
elbstfütterung m

uss die tiefste E
bene der Futteraufnahm

e m
indestens 10 

cm
 über dem

 S
tandniveau liegen.) 

E
m

pfehlung 
In Laufställen ist zw

ischen ebenem
 Futtertisch und S

tandniveau der Tiere 
ein H

öhenunterschied von 25 bis 30 cm
 zu em

pfehlen. D
as Futter m

uss 
m

ehrm
als täglich nachgeschoben w

erden.  

In A
nbindeställen sollte die Futterbarnsohle nicht höher als 12 cm

 sein, um
 

dem
 Tier beim

 A
ufstehen den artgem

äßen K
opfschw

ung zu erm
öglichen. 

B
edeutung 

B
eim

 Fressvorgang auf der W
eide nehm

en R
inder m

it den V
orderextrem

itä-
ten eine S

chrittstellung ein. B
eim

 Fressen am
 Fressgitter ist der W

eide-
schritt nicht m

öglich. D
urch die hohe A

nordnung der Futterbarnsohle und 
entsprechende Futtertrog- und Fressgittergestaltung ist eine große R

eich-
w

eite bei gleichzeitig entspannter K
örperhaltung m

öglich. 

Ü
bergangsfrist 

B
is spätestens 1. Jänner 2012 hat die A

npassung der Futterbarnsohle zu 
erfolgen.

D
 7 Ein Tier : Fressplatz- Verhältnis von 1 : 1 (bei rationierter Fütterung oder zeitlich 

begrenzter Futtervorlage) bzw
. 2,5 : 1 (bei ad libitum

 Fütterung bei ganztägiger Futter-
vorlage) w

ird nicht überschritten. 

R
echtsnorm

1. ThV
O

, A
nlage 2, 2.6.: B

ei der Fütterung von R
indern in G

ruppenhaltung ist sicherzustel-
len, dass jedes einzelne Tier ausreichend N

ahrung aufnehm
en kann. 

W
erden R

inder in G
ruppen rationiert oder unter zeitlich begrenzter Futtervorlage gefüttert, 

m
uss für jedes Tier ein Fressplatz zur V

erfügung stehen. 

W
erden R

inder in G
ruppenhaltung ad libitum

 bei ganztägiger Futtervorlage gefüttert, darf ein 
Tier-Fressplatz-V

erhältnis von 2,5 : 1 nicht überschritten w
erden.

Erhebung
E

s ist die Anzahl der Tiere durch die A
nzahl der zur V

erfügung stehenden 
Fressplätze zu teilen. 

In (M
utterkuh-)H

erden m
it unterschiedlichen Tierkategorien (K

ühe, K
älber, 

M
astvieh, Zuchtstier) w

ird für die B
erechnung des Tier : Fressplatz- 

verhältnisses jedes Tier über 6 M
onate einbezogen. Für jüngere Tiere ist 

ein eigener Fressbereich (K
älberschlupf m

it eigenem
 Fressgitter, H

euraufe) 
em

pfehlensw
ert.  B

ei G
ruppenhaltung von K

älbern ohne ihren M
üttern ist 

das geforderte Tier : Fressplatz-V
erhältnis jedenfalls einzuhalten. 

Erfüllt w
enn 

o bei rationierter Fütterung oder zeitlich begrenzter Futtervorlage für jedes 
Tier ein Fressplatz zur V

erfügung steht. 

o bei ad libitum
 Fütterung bei ganztägiger Futtervorlage m

indestens ein 
Fressplatz für 2,5 Tiere zur V

erfügung steht 

B
 B

ew
egungsm

öglichkeit &
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einer Feder befestigen 

• 
A

nbindung m
ittels K

ette oder B
and am

 B
arn 

o 
B

and- oder K
ettenlänge m

uss so gew
ählt w

erden, dass das Tier 
im

 S
tehen den K

opf aufrecht halten kann und bei der K
örperpflege 

durch Lecken m
öglichst w

enig eingeschränkt ist 

• 
N

ackenrohr-A
nbindung: 

o 
große B

ew
egungsfreiheit 

o 
N

ackenrohr so einstellen, dass die Tiere beim
 Fressen nicht stark 

dagegen stem
m

en 

o 
B

and- oder K
ettenlänge m

uss so gew
ählt w

erden, dass das Tier 
im

 S
tehen den K

opf aufrecht halten kann, bei der K
örperpflege 

durch Lecken m
öglichst w

enig eingeschränkt ist und dass ruhende 
Tiere auch eine Liegeposition m

it zurückgelegtem
 K

opf einneh-
m

en können 

o 
N

achteile: v. a. bei größeren K
ühen V

erletzungen im
 N

ackenbe-
reich m

öglich, norm
ales S

tehen erschw
ert 

• 
H

orizontal-A
nbindung: 

o 
größte B

ew
egungsfreiheit 

o 
N

acken- und S
tirnriegel verhindern w

eites N
ach-V

orne-S
teigen 

B
edeutung 

D
as A

nbinden bedeutet eine w
esentliche E

inschränkung für die Tiere. Ist das 
horizontale S

piel der A
nbindevorrichtung zu gering, ist ein artgem

äßes A
uf-

stehen, A
bliegen und Liegen sow

ie Zurücktreten der K
ühe für das K

oten und 
H

arnen erheblich eingeschränkt, auch V
erletzungen sind m

öglich. Ist das 
S

piel der A
nbindevorrichtung parallel zur Futterkrippe zu gering, können das 

K
om

fortverhalten (S
ich-B

elecken) und der S
ozialkontakt zum

 N
achbartier 

beeinträchtigt sein. 

Ü
bergangsfrist

o 
K

eine: w
enn die A

nbindevorrichtungen ohne bauliche M
aßnahm

en locker 
genug eingestellt w

erden können. 

o 
bis spätestens 1. Jänner 2012: w

enn die G
ew

ährleistung der geforderten 
B

ew
egungsfreiheit nicht ohne bauliche M

aßnahm
e (z.B

. E
ntfernen der 

starren H
alsrahm

en etc.) m
öglich ist. 

B
 3 M

assive B
arnsockel (K

rippenm
auern) in K

urzständen sind ab Standniveau höchstens 
32 cm

 hoch und 12 cm
 dick. 

R
echtsnorm

1. ThV
O

, A
nlage 2, 4.2.1: M

assive B
arnsockel dürfen bei K

urzständen ab Standniveau höchs-
tens 32,00 cm

 hoch und 12,00 cm
 stark sein.  

Erhebung
E

s w
ird der B

arnsockel im
 K

urzstand ab S
tandniveau der Tiere verm

essen.  

m
ax. 12

max. 32

B
arnsockel (K

rippenm
auer): bezeichnet die bauliche A

bgrenzung zw
ischen 

dem
 Futterbarn und der S

tandfläche der Tiere. 

B
 B

ew
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Erfüllt w
enn 

der B
arnsockel bei K

urzständen ab S
tandniveau nicht höher als 32 cm

 und 
nicht dicker als 12 cm

 ist. 

E
m

pfehlung 
Für Jungvieh und M

astvieh sollten die B
arnsockel niedriger ausgeführt w

er-
den.

Tierkategorie 
B

arnsockelhöhe 
[cm

]

Jungvieh bis 300 kg 
m

ax.26 

Jungvieh bis 400 kg 
m

ax.29 

D
er B

arnsockel sollte elastisch ausgeführt w
erden (G

um
m

ischürze), um
 den 

K
opfschw

ung beim
 A

ufstehen und A
bliegen nicht zu behindern. D

ie O
berkan-

te der B
arnabgrenzung soll keine scharfen K

anten aufw
eisen, um

 H
autschä-

den an der W
am

m
e zu verm

eiden. 

B
edeutung 

D
a im

 K
urzstand das Fressen und Liegen an einem

 O
rt erfolgt, m

uss neben 
den A

nforderungen an eine artgem
äße Futteraufnahm

e auch der nötige Frei-
raum

 für die K
opfbew

egung beim
 A

bliegen und A
ufstehen berücksichtigt 

w
erden. Zu hohe K

rippenm
auern führen zu unnatürlichen Bew

egungsabläu-
fen beim

 A
bliegen und A

ufstehen der Tiere („pferdeartiges Aufstehen“), w
as 

überm
äßige B

elastungen des B
ew

egungsapparates zur Folge haben kann. 

Ü
bergangsfrist 

bis spätestens 1. Jänner 2012. 

B
 4 B

ew
egliche B

arnabgrenzungen (K
rippenbegrenzungen) aus elastischem

 M
aterial 

sind ab Standniveau m
axim

al 42 cm
 hoch. 

R
echtsnorm

1. ThV
O

, A
nlage 2, 4.2.1. 

Bew
egliche B

arnabgrenzungen aus elastischem
 M

aterial dürfen ab Standniveau höchstens 
42,00 cm

 hoch sein.

Erhebung
E

s w
ird die H

öhe der bew
eglichen B

arnabgrenzung ab S
tandniveau der Tiere 

verm
essen.

B
ew

egliche B
arnabgrenzungen: grenzen den Futterbarn von der S

tandfläche 
der Tiere ab. S

ie sind flexibel ausgeführt und können z. B
. aus G

um
m

i oder 
ähnlichem

 M
aterial hergestellt sein.  

Erfüllt w
enn 

die bew
egliche B

arnabgrenzung ab S
tandniveau nicht höher als 42 cm

 ist. 

E
m

pfehlung 
G

rundsätzlich sind bew
egliche B

arnabgrenzungen gegenüber starren B
arn-

sockeln zu bevorzugen. 

E
s ist darauf zu achten, dass die elastischen G

um
m

ibänder an der O
berseite 

keine scharfen K
anten aufw

eisen, um
 V

erletzungen für die Tiere zu verm
ei-

den. A
ußerdem

 sollten sie für jeden K
uhplatz eingeschnitten w

erden, dam
it 

eine ausreichende V
erform

barkeit der K
rippenw

and gegeben ist. 

Für Jungvieh und M
astvieh sollten die B

arnabgrenzungen niedriger ausge-

M
ax.42

cm

1
.4

. W
ann kann die 1

0
-%

-T
oleranzregelung in 

A
nspruch genom

m
en w

erden?

D
ie 

10-%
-Toleranzregelung 

kann 
in 

A
nspruch 

genom
m

en w
erden, w

enn:

a) 
gem

einschaftsrechtliche B
estim

m
ungen 

nicht berührt w
erden,

b) 
das W
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gelung kann die Höhe der Futterbarnsohle über dem 

Standniveau der Tiere auf 9 cm reduziert werden. 

b) Massiver Barnsockel (nur in Kurzständen):

Ein massiver Barnsockel (Krippenmauer) darf laut 

THVo ab Standniveau der Tiere maximal 32 cm hoch 

und 12 cm dick sein. 

Durch die Berücksichtigung der 10-%-Toleranzrege-

lung kann der Barnsockel maximal 35,2 cm hoch und 

13,2 cm dick sein.

c) Bewegliche Barnabgrenzung (nur in Kurzständen): 

Bewegliche Barnabgrenzungen (Krippenbegren-

zungen) aus elastischem Material dürfen laut THVo 

ab Standniveau der Tiere eine maximale Höhe von 

42 cm haben. Durch die 10-%-Toleranzregelung 

kann die elastische Abgrenzung eine maximale 

Höhe von 46,2 cm aufweisen.

3.1.2. Laufstallhaltung

3.1.2.1. Liegeboxenlaufställe

Laut THVo sind folgende Mindestmaße bei den Lie-

geboxen einzuhalten:

 Boxenlänge Boxenlänge Boxen-
 wandständig gegenständig breite
bis 300 kg 190 cm 170 cm 85 cm
bis 400 kg 210 cm 190 cm 100 cm
bis 550 kg 230 cm 210 cm 115 cm
bis 700 kg 240 cm 220 cm 120 cm
über 700 kg 260 cm 240 cm 125 cm

Bei Inanspruchnahme der 10-%-Toleranzregelung 

müssen die Liegeboxen folgende Toleranzmaße 

aufweisen:

Laut THVo sind folgende Mindeststandmaße einzu-

halten: 

 Standlänge Standlänge Standbreite 
 Kurzstand Mittellangstand 
bis 300 kg 130 cm 160 cm 85 cm
bis 400 kg 150 cm 185 cm 100 cm
bis 550 kg 165 cm 200 cm 115 cm
bis 700 kg 175 cm 210 cm 120 cm
über 700 kg 185 cm 220 cm 125 cm

Durch die Berücksichtigung der 10-%-Toleranzrege-

lung ergeben sich folgende Toleranzmaße:

 Standlänge Standlänge Standbreite 
 Kurzstand Mittellangstand 
bis 300 kg 117 cm 144 cm 76,5 cm
bis 400 kg 135 cm 166,5 cm 90 cm
bis 550 kg 148,5 cm 180 cm 103,5 cm
bis 700 kg 157,5 cm 189 cm 108 cm
über 700 kg 166,5 cm 198 cm 112,5 cm

3.1.1.2. Seitliche Begrenzung 

Laut THVo dürfen bei der Anbindehaltung die starren 

Seitenabgrenzungen maximal 

70 cm in den Stand reichen. 

Durch die 10-%-Toleranzregelung kann die Abgren-

zung bis zu 77 cm hineinreichen. 

 3.1.1.3. Sonstige Maße

a) Futterbarnsohle: 

Die Futterbarnsohle muss laut THVo mindestens 

10 cm über dem Standniveau der Tiere liegen.

Durch die Inanspruchnahme der 10-%-Toleranzre-
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Bedeutung In den Stand reichende seitliche Standabgrenzungen sollen ein Liegen oder 
Stehen in diagonaler Richtung verhindern, sodass sich die Tiere nicht gegen-
seitig behindern und alle Tiere gleichzeitig liegen können. Bei zu weit in den 
Stand hineinreichenden Seitenbegrenzungen besteht die Gefahr, dass sich 
die Tiere beim Abliegen oder Aufstehen verletzen können. 

Übergangsfrist bis spätestens 1. Jänner 2012: wenn die Seitenbegrenzungen den zuvor gül-
tigen landesrechtlichen Bestimmungen nicht entsprochen haben. 

B 6 Anbindestände sind mindestens so breit und so lang wie in Tabelle B 6 gefordert.

Rechtsnorm 1. ThVO, Anlage 2, 4.2.1: Bei Anbindehaltung betragen die Mindestmaße: 

Tiergewicht 
Standlänge1

Kurzstand

Standlänge1

Mittellangstand
Standbreite

bis 300 kg 130 cm 160 cm 85 cm 

bis 400 kg 150 cm 185 cm 100 cm 

bis 550 kg 165 cm 200 cm 115 cm 

bis 700 kg 175 cm 210 cm 120 cm 

über 700 kg 185 cm 220 cm 125 cm 
1 Gülleroste gelten nicht als Teil der Standlänge. 

1. ThVO, Anlage 2, 2.1.1: Die Liegeflächen der Tiere müssen [...] so gestaltet sein, dass alle 
Tiere gleichzeitig und ungehindert liegen können. 

Erhebung Es wird die Standlänge und die Standbreite gemessen. 

• Die Standbreite ist als Achsmaß zu verstehen 

• Die Standlänge bezeichnet die lichte Länge des Standes, gemessen 
von der Barnsockelhinterkante bis zum Ende der Standfläche, d. h. 
bis zur Kotkante oder zum Beginn des Güllerostes. Gülleroste gelten 
nicht als Teil der Standlänge. 

• Beim Tiergewicht ist vom Einzeltier auszugehen.

Standlänge

S
ta

nd
br

ei
te

• Eventuell vorhandene einzelne bauliche Elemente im vorderen Drittel 
(z.B. Säulen), die die Standbreite einschränken, dürfen bei der Mes-
sung nur dann unberücksichtigt bleiben, wenn der Aufsteh- und Ablie-
gevorgang, das Liege- und Fressverhalten nicht beeinträchtigt werden 
(siehe Zeichnung). 
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führt werden

Tierkategorie Barnsockelhöhe 
[cm]

Jungvieh bis 300 kg max.34 

Jungvieh bis 400 kg max.38 

Bedeutung Da im Kurzstand das Fressen und Liegen an einem Ort erfolgt, muss neben 
den Anforderungen an eine artgemäße Futteraufnahme auch der nötige Frei-
raum für die Kopfbewegung beim Abliegen und Aufstehen berücksichtigt 
werden. Zu hohe Abschrankungen führen zu unnatürlichen Bewegungsabläu-
fen beim Abliegen und Aufstehen der Tiere („pferdeartiges Aufstehen“), was 
übermäßigen Belastungen des Bewegungsapparates zur Folge haben kann. 

Flexible Barnabgrenzungen erleichtern den Tieren beim Aufstehen den Kopf-
schwung nach vorne und ermöglichen im Liegen auch eine bequeme Vorder-
beinstreckung. 

Übergangsfrist Keine. 

Die Höhenverminderung beweglicher Barnabgrenzungen stellt keine bauliche 
Maßnahme dar. 

B 5 Bei Anbindehaltung reichen starre Seitenabgrenzungen maximal 70 cm in den Stand 
hinein.

Rechtsnorm 1. ThVO, Anlage 2, 4.2.1. 

Starre Seitenbegrenzungen dürfen maximal 70,00 cm in den Stand hineinreichen.

Erhebung Es werden die Seitenbegrenzungen vermessen. 

Dabei wird von der Barnsockelhinterkante (tierseitigen Barnsockelkante) bis 
zum äußeren Ende der Seitenbegrenzung nach hinten gemessen. 

max. 70

Erfüllt wenn die starre Seitenbegrenzung maximal 70 cm in den Stand hineinreicht. 

Empfehlung Starre Seitenbegrenzungen könnten durch flexible Textilgurte oder Gummi-
bänder ersetzt werden. Diese veranlassen das Tier ebenfalls zu einer gera-
den Liegeposition, können aber weniger leicht zu Verletzungen am Tier füh-
ren.

Werden starre Seitenbegrenzungen verwendet, sollten diese höchstens 
0,7 x Widerristhöhe ab Standniveau hoch sein. Sie sollten unterbrochen sein 
(Sichtkontakt) und bis 40 cm über Standniveau höchstens 50 cm in den 
Stand hineinreichen. 

D Tränke & Fütterung 

64

D 6 Die Futterbarnsohle liegt mindestens 10 cm über dem Standniveau. 

Rechtsnorm 1. ThVO, Anlage 2, 2.6.: Die Futterbarnsohle muss mindestens 10,00 cm über dem Standni-
veau liegen. 

Erhebung Die Höhe der Futterbarnsohle wird vermessen.

m
in

d.
 1

0

Begriff „Futterbarnsohle“ vgl. Glossar. 

Erfüllt wenn die Futterbarnsohle mindestens 10 cm über dem Standniveau liegt. (Bei 
Selbstfütterung muss die tiefste Ebene der Futteraufnahme mindestens 10 
cm über dem Standniveau liegen.) 

Empfehlung In Laufställen ist zwischen ebenem Futtertisch und Standniveau der Tiere 
ein Höhenunterschied von 25 bis 30 cm zu empfehlen. Das Futter muss 
mehrmals täglich nachgeschoben werden.  

In Anbindeställen sollte die Futterbarnsohle nicht höher als 12 cm sein, um 
dem Tier beim Aufstehen den artgemäßen Kopfschwung zu ermöglichen. 

Bedeutung Beim Fressvorgang auf der Weide nehmen Rinder mit den Vorderextremitä-
ten eine Schrittstellung ein. Beim Fressen am Fressgitter ist der Weide-
schritt nicht möglich. Durch die hohe Anordnung der Futterbarnsohle und 
entsprechende Futtertrog- und Fressgittergestaltung ist eine große Reich-
weite bei gleichzeitig entspannter Körperhaltung möglich. 

Übergangsfrist Bis spätestens 1. Jänner 2012 hat die Anpassung der Futterbarnsohle zu 
erfolgen.

D 7 Ein Tier : Fressplatz- Verhältnis von 1 : 1 (bei rationierter Fütterung oder zeitlich 
begrenzter Futtervorlage) bzw. 2,5 : 1 (bei ad libitum Fütterung bei ganztägiger Futter-
vorlage) wird nicht überschritten. 

Rechtsnorm 1. ThVO, Anlage 2, 2.6.: Bei der Fütterung von Rindern in Gruppenhaltung ist sicherzustel-
len, dass jedes einzelne Tier ausreichend Nahrung aufnehmen kann. 

Werden Rinder in Gruppen rationiert oder unter zeitlich begrenzter Futtervorlage gefüttert, 
muss für jedes Tier ein Fressplatz zur Verfügung stehen. 

Werden Rinder in Gruppenhaltung ad libitum bei ganztägiger Futtervorlage gefüttert, darf ein 
Tier-Fressplatz-Verhältnis von 2,5 : 1 nicht überschritten werden.

Erhebung Es ist die Anzahl der Tiere durch die Anzahl der zur Verfügung stehenden 
Fressplätze zu teilen. 

In (Mutterkuh-)Herden mit unterschiedlichen Tierkategorien (Kühe, Kälber, 
Mastvieh, Zuchtstier) wird für die Berechnung des Tier : Fressplatz- 
verhältnisses jedes Tier über 6 Monate einbezogen. Für jüngere Tiere ist 
ein eigener Fressbereich (Kälberschlupf mit eigenem Fressgitter, Heuraufe) 
empfehlenswert.  Bei Gruppenhaltung von Kälbern ohne ihren Müttern ist 
das geforderte Tier : Fressplatz-Verhältnis jedenfalls einzuhalten. 

Erfüllt wenn o bei rationierter Fütterung oder zeitlich begrenzter Futtervorlage für jedes 
Tier ein Fressplatz zur Verfügung steht. 

o bei ad libitum Fütterung bei ganztägiger Futtervorlage mindestens ein 
Fressplatz für 2,5 Tiere zur Verfügung steht 
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einer Feder befestigen 

• Anbindung mittels Kette oder Band am Barn 

o Band- oder Kettenlänge muss so gewählt werden, dass das Tier 
im Stehen den Kopf aufrecht halten kann und bei der Körperpflege 
durch Lecken möglichst wenig eingeschränkt ist 

• Nackenrohr-Anbindung: 

o große Bewegungsfreiheit 

o Nackenrohr so einstellen, dass die Tiere beim Fressen nicht stark 
dagegen stemmen 

o Band- oder Kettenlänge muss so gewählt werden, dass das Tier 
im Stehen den Kopf aufrecht halten kann, bei der Körperpflege 
durch Lecken möglichst wenig eingeschränkt ist und dass ruhende 
Tiere auch eine Liegeposition mit zurückgelegtem Kopf einneh-
men können 

o Nachteile: v. a. bei größeren Kühen Verletzungen im Nackenbe-
reich möglich, normales Stehen erschwert 

• Horizontal-Anbindung: 

o größte Bewegungsfreiheit 

o Nacken- und Stirnriegel verhindern weites Nach-Vorne-Steigen 

Bedeutung Das Anbinden bedeutet eine wesentliche Einschränkung für die Tiere. Ist das 
horizontale Spiel der Anbindevorrichtung zu gering, ist ein artgemäßes Auf-
stehen, Abliegen und Liegen sowie Zurücktreten der Kühe für das Koten und 
Harnen erheblich eingeschränkt, auch Verletzungen sind möglich. Ist das 
Spiel der Anbindevorrichtung parallel zur Futterkrippe zu gering, können das 
Komfortverhalten (Sich-Belecken) und der Sozialkontakt zum Nachbartier 
beeinträchtigt sein. 

Übergangsfrist o Keine: wenn die Anbindevorrichtungen ohne bauliche Maßnahmen locker 
genug eingestellt werden können. 

o bis spätestens 1. Jänner 2012: wenn die Gewährleistung der geforderten 
Bewegungsfreiheit nicht ohne bauliche Maßnahme (z.B. Entfernen der 
starren Halsrahmen etc.) möglich ist. 

B 3 Massive Barnsockel (Krippenmauern) in Kurzständen sind ab Standniveau höchstens 
32 cm hoch und 12 cm dick. 

Rechtsnorm 1. ThVO, Anlage 2, 4.2.1: Massive Barnsockel dürfen bei Kurzständen ab Standniveau höchs-
tens 32,00 cm hoch und 12,00 cm stark sein.  

Erhebung Es wird der Barnsockel im Kurzstand ab Standniveau der Tiere vermessen.  

max. 12

m
ax

. 3
2

Barnsockel (Krippenmauer): bezeichnet die bauliche Abgrenzung zwischen 
dem Futterbarn und der Standfläche der Tiere. 
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Erfüllt wenn der Barnsockel bei Kurzständen ab Standniveau nicht höher als 32 cm und 
nicht dicker als 12 cm ist. 

Empfehlung Für Jungvieh und Mastvieh sollten die Barnsockel niedriger ausgeführt wer-
den.

Tierkategorie Barnsockelhöhe 
[cm]

Jungvieh bis 300 kg max.26 

Jungvieh bis 400 kg max.29 

Der Barnsockel sollte elastisch ausgeführt werden (Gummischürze), um den 
Kopfschwung beim Aufstehen und Abliegen nicht zu behindern. Die Oberkan-
te der Barnabgrenzung soll keine scharfen Kanten aufweisen, um Hautschä-
den an der Wamme zu vermeiden. 

Bedeutung Da im Kurzstand das Fressen und Liegen an einem Ort erfolgt, muss neben 
den Anforderungen an eine artgemäße Futteraufnahme auch der nötige Frei-
raum für die Kopfbewegung beim Abliegen und Aufstehen berücksichtigt 
werden. Zu hohe Krippenmauern führen zu unnatürlichen Bewegungsabläu-
fen beim Abliegen und Aufstehen der Tiere („pferdeartiges Aufstehen“), was 
übermäßige Belastungen des Bewegungsapparates zur Folge haben kann. 

Übergangsfrist bis spätestens 1. Jänner 2012. 

B 4 Bewegliche Barnabgrenzungen (Krippenbegrenzungen) aus elastischem Material 
sind ab Standniveau maximal 42 cm hoch. 

Rechtsnorm 1. ThVO, Anlage 2, 4.2.1. 

Bewegliche Barnabgrenzungen aus elastischem Material dürfen ab Standniveau höchstens 
42,00 cm hoch sein.

Erhebung Es wird die Höhe der beweglichen Barnabgrenzung ab Standniveau der Tiere 
vermessen.

Bewegliche Barnabgrenzungen: grenzen den Futterbarn von der Standfläche 
der Tiere ab. Sie sind flexibel ausgeführt und können z. B. aus Gummi oder 
ähnlichem Material hergestellt sein.  

Erfüllt wenn die bewegliche Barnabgrenzung ab Standniveau nicht höher als 42 cm ist. 

Empfehlung Grundsätzlich sind bewegliche Barnabgrenzungen gegenüber starren Barn-
sockeln zu bevorzugen. 

Es ist darauf zu achten, dass die elastischen Gummibänder an der Oberseite 
keine scharfen Kanten aufweisen, um Verletzungen für die Tiere zu vermei-
den. Außerdem sollten sie für jeden Kuhplatz eingeschnitten werden, damit 
eine ausreichende Verformbarkeit der Krippenwand gegeben ist. 

Für Jungvieh und Mastvieh sollten die Barnabgrenzungen niedriger ausge-

Max. 42 cm

1.4. Wann kann die 10-%-Toleranzregelung in 

Anspruch genommen werden?

Die 10-%-Toleranzregelung kann in Anspruch 

genommen werden, wenn:

a) gemeinschaftsrechtliche Bestimmungen 

nicht berührt werden,

b) das Wohlbefinden der Tiere auch im Falle der 

Abweichung nicht eingeschränkt ist,

c) der erforderliche bauliche Anpassungsbedarf 

unverhältnismäßig ist und

d) die Abweichung der Behörde vor dem in § 44 

Abs. 5 Z 4 Tierschutzgesetz jeweils festgelegten 

Zeitpunkt gemeldet wird.

1.1. Gesetzliche Grundlage der 10-%-Toleranz-

regelung

1. Tierhaltungsverordnung zuletzt geändert durch 

BGBl. II Nr. 219/2010, vom 8. Juli 2010.

1.2. Wer ist davon betroffen

Alle Haltungsanlagen von Rindern, Schweinen und 

Pferden, die bereits vor dem 1.1. 2005 bestanden 

haben und die Bestimmungen der 1. Tierhaltungs-

verordnung nur unter der Berücksichtigung der 

10-%-Toleranzregelung erfüllen. 

1.3. Wo gilt die Toleranzregelung nicht mehr

Für ab dem 1. Jänner 2005 durchgeführte Neu- und 

Umbauten bei Rindern, Schweinen und Pferden.

Die 10-%-Toleranzregelung kann nur in Anspruch 

genommen werden, wenn dadurch den Tieren 

keine unnötigen Schmerzen, Leiden oder Schäden 

zugefügt werden und das Haltungssystem den phy-

siologischen und ethologischen Bedürfnissen der 

Tiere entspricht.

Für die nachstehend angeführten Bereiche kann 

die 10-%-Toleranzregelung in Anspruch genommen 

werden. 

3.1. Rinderhaltung

3.1.1. Anbindehaltung

3.1.1.1.Standmaße

1. Allgemein

2. Meldung / Meldefristen

3. Anwendungsmöglichkeiten 10-%-Toleranzregelung

Die 10 % Toleranzregel kann demnach nur bean-

sprucht werden, wenn  die Meldung vor dem 

Ablaufen der jeweiligen Übergangsfristen erfolgt. 

Melde- bzw. Übergangsfristen für Anlagen, die vor 

dem 1. 1. 2005 gebaut wurden: 

Wenn die Bestimmungen der bis 31.12.2004 gül-

tigen Steirischen Nutztierhaltungsverordnung nicht 

eingehalten werden, gilt:

  Übergangsfrist bis Meldezeitpunkt 
Rinder 1.1.2012 31.12.2011
Schweine 1.1.2013 31.12.2012
Pferde  1.1.2020 31.12.2019

Bestimmungen der bis 31.12.2004 gültigen Stei-

rischen Nutztierhaltungsverordnung eingehalten  

werden, gilt:

  Übergangsfrist bis Meldezeitpunkt 
Rinder 1.1.2020 31.12.2019
Schweine 1.1.2020 31.12.2019
Pferde  1.1.2020 31.12.2019

Auf Grund der Komplexität der Bestimmungen der 

verschiedenen Übergangsfristen wird empfohlen 

bei tatsächlichem Bedarf die Meldung auf Bean-

spruchung der 10-%-Toleranzregelung generell im 

Jahr 2011 zu tätigen.

Gülleroste gelten nicht als Teil der 
Standlänge.
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Liegeboxen (B 9)*            

Liegeboxen wandständig

Tiergewicht
kg

Boxenlänge
mindestens

bei 10%
Toleranz

Boxenbreite
mindestens

bei 10%
Toleranz

bis 300 190 cm 171 cm 85 cm 76,5 cm
bis 400 210 cm 189 cm 100 cm 90 cm
bis 550 230 cm 207 cm 115 cm 103,5 cm
bis 700 240 cm 216 cm 120 cm 108 cm

über 700 260 cm 234 cm 125 cm 112,5 cm

Liegeboxen gegenständig

Tiergewicht
kg

Boxenlänge
mindestens

bei 10%
Toleranz

Boxenbreite
mindestens

bei 10%
Toleranz

bis 300 170 cm 153 cm 85 cm 76,5 cm
bis 400 190 cm 171 cm 100 cm 90 cm
bis 550 210 cm 189 cm 115 cm 103,5 cm
bis 700 220 cm 198 cm 120 cm 108 cm

über 700 240 cm 216 cm 125 cm 112,5 cm

Übergangsfrist 1.1.2012:  Liegeboxen für Milchkühe, die vor 
dem 1.1.2005 nicht entsprochen 
haben. (damals galt für Milchkühe: 
Boxenlänge: wandständig mind. 240 
cm / gegenständig mind. 220 cm; 
Boxenbreite: 120 cm)

Übergangsfrist 1.1.2020:  Liegeboxen, die vor 2005 entsprochen 
haben und Liegeboxen für andere 
Rinderkategorien.

Fressgänge in Liegeboxenlaufställen für Kühe (B 10)*                     
Die Fressgänge in Liegeboxenlaufställen müssen für Kühe (inkl. 
Mutterkühe) mindestens 320 cm breit sein.  Bei Berücksichtigung 
der 10%-Toleranzregelung muss die Fressgangbreite mindestens 
288 cm betragen.

Hinweis: Bei Umbauten** und Laufställen, die bereits vor dem  
1. Jänner 2005 bestanden haben, darf die Fressgangbreite mind. 
280 cm betragen, wenn
	keine Sackgassen entstehen, oder
	der Laufstall einen Zugang zu einem Auslauf aufweist, oder
	jeweils nach maximal 10 Liegeboxen ein Quergang vorhanden ist, 

oder
	einreihige Liegeboxenlaufställe mit Selbstfangfressgittern 

ausgestattet sind. 
Bei Inanspruchnahme der 10%-Toleranzregelung ist in solchen 
Fällen eine Fressgangbreite von mind. 252 cm erforderlich. 

**Keine Anwendungsmöglichkeit der 10%-Toleranzregelung gibt es bei Umbauten.

Übergangsfrist 1.1.2012 
bzw. 1.1.2020  

Übergangsfrist 1.1.2020  

3.2 Schweinehaltung 

3.2.1. Einzelstandhaltung 

Die Einzelstandhaltung ist laut THVo nur gestattet, 

wenn weniger als 10 Sauen am Betrieb gehalten 

werden und die Sau sich in der Bucht ungehindert 

umdrehen kann.

Für Sauen und Jungsauen sowie weibliche Zucht-

läufer kurz vor dem Decken sind laut THVO folgende 

Maße vorgeschrieben:

 Breite Länge*
Jungsauen 60 cm 170 cm
Sauen 65 cm 190 cm
* Feststellung der Länge: ab Trogkante bis Ende Kastenstand

Durch die Inanspruchnahme der 10-%-Toleranzre-

gelung sind folgende Mindestmaße einzuhalten:

  Breite Länge*
Jungsauen 54 cm 153 cm
Sauen 58,5 cm 171 cm
* Feststellung der Länge: ab Trogkante bis Ende Kastenstand

3.2.2. Abferkelbuchten 

Laut THVo müssen Abferkelbuchten so gebaut sein, 

dass die Ferkel ungehindert gesäugt werden kön-

nen und dass die Schweine Zugang zu einem grö-

ßenmäßig angemessenen Liegebereich haben. Es 

müssen alle Schweine gleichzeitig liegen können

Die Mindestflächen laut THVo sowie bei Anwen-

dung der 10-%-Toleranzregelung sind der unten 

angeführten Tabelle zu entnehmen.

Tiergewicht* THVo 10-%-
  Toleranzregelung
bis 10 kg 4 m² 3,6 m²/Sau
über 10 kg 5 m² 4,5 m²/Sau
* im Durchschnitt der Gruppe

Geschlossener Anteil in Abferkelbuchten
Tiergewicht* Geschl. 10-%- 
 Fläche in m² Toleranzregelung
Ferkel bis 10kg 1,34 m² 1,21 m²
Ferkel über 10kg 1,67 m² 1,50 m²
* im Durchschnitt der Gruppe

3.2.3. Bodenbeschaffenheit 

Die Böden müssen rutschfest sein und dürfen keine 

wesentlichen Unebenheiten aufweisen. Sie müs-

sen so gestaltet sein, dass die Schweine keine Ver-

letzungen oder Schmerzen erleiden.

a) Betonspalten: 

Die maximalen Spaltenbreiten für Saug-, Absatzfer-

chenelementen hergestellt und so ausgeführt sein, 

dass keine durchgehenden Schlitze entstehen. 

a) Spaltenbreite: 

Die maximale Spaltenbreite laut THVo sowie bei 

Anwendung der 10-%-Toleranzregelung sind der 

unten angeführten Tabelle zu entnehmen.

 
 THVo 10-%-
  Toleranzregelung
Rinder bis 200 kg 25 mm 27,5 mm
Rinder über 200 kg 35 mm 38,5 mm
Mutterkühe mit Kälbern 30 mm 33,0 mm

b) Auftrittsbreite: 

Laut THVo muss die Auftrittsbreite bei Betonspal-

tenböden mindestens 80 mm betragen. 

Wird die 10-%-Toleranzregelung berücksichtigt, 

müssen Auftrittsbreiten von mindestens 72 mm 

vorhanden sein.

c) Gülleroste in der Anbindehaltung: 

Laut THVo ist eine Spaltenbreite (Schlitzweite) von 

maximal 40 mm zulässig und die Auftrittsbreite 

(Stegbreite) muss mindestens 25 mm betragen.

Wird die 10-%-Toleranzregelung berücksichtigt, 

beträgt die maximal zulässige Spaltenbreite  44 mm 

und die Auftrittsbreite muss mindestens 22,5 mm 

betragen. 

3.1.4. Fensterfläche 

Steht den Tieren kein ständiger Zugang ins Freie zur 

Verfügung, müssen Ställe laut THVo Fenster oder 

sonstige offene oder transparente Flächen, durch 

die Tageslicht einfallen kann, im Ausmaß von min-

destens 3 % der Stallbodenfläche aufweisen. 

Bei Inanspruchnahme der 10-%-Toleranzregelung 

kann das Mindestfensterflächen-Ausmaß auf 2,7 

% der Stallbodenfläche reduziert werden. 
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Erfüllt wenn bei Betonspaltenböden, Kunststoff- oder Metallrosten die maximalen Spal-
tenbreiten nicht überschritten werden. 

Empfehlung Sog. „Nasen“ sollen insgesamt kleiner als die vorgeschriebene maximale 
Spaltenbreite ausgeführt werden, damit beim Einbau keine Überschreitung 
der maximalen Spaltenbreite zustande kommt (ist bei der Herstellung zu be-
achten).

Bedeutung Eine zu geringe Auftrittsbreite in Verbindung mit einer zu großen Spaltenwei-
te bewirkt eine Erhöhung der Druckbelastung der Klaue und führt damit zu 
einer erhöhten Gefahr von Klauenerkrankungen bzw. -verletzungen. Bei zu 
großen Spalten besteht die Gefahr, dass die Klauen in den Spalt abkippen 
und die Verletzungsgefahr somit erheblich ansteigt. 

Übergangsfrist o Keine: wenn durch den Austausch einzelner Elemente oder die Anpas-
sung von schlecht verlegten Spaltenelementen die Einhaltung der gefor-
derten Spaltenbreite möglich ist. 

o bis 1. Jänner 2012:  wenn der gesamte Spaltenboden ausgetauscht wer-
den muss und die Spaltenbreite den zuvor gültigen landesrechtlichen 
Bestimmungen nicht entsprochen hat. 

o bis 1. Jänner 2020: wenn der gesamte Spaltenboden ausgetauscht wer-
den muss und die Spaltenbreite den zuvor gültigen landesrechtlichen 
Bestimmungen entsprochen hat. 

A 8 Betonspaltenböden haben eine Auftrittsbreite von mind. 80 mm.   

Rechtsnorm 1. ThVO, Anlage 2, 2.1.2: Die Auftrittsbreite dieser Böden muss mindestens 80 mm betragen. 

Erhebung Überprüfen Sie die Auftrittsbreite des Betonspaltenbodens an mehreren Stel-
len (Gesamtsituation). 

Erfüllt wenn die Auftrittsbreite von Beton-Spaltenböden mindestens 80 mm beträgt. 

Bedeutung Eine zu geringe Auftrittsbreite in Verbindung mit einer zu großen Spaltenwei-
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A 11 Holzlattenroste werden nicht mehr neu eingebaut. 

Rechtsnorm 1. ThVO, Anlage 2, 2.1.2: Holzlattenroste dürfen nicht mehr neu eingebaut werden. 

Erhebung Überprüfen Sie, ob seit dem 1.1.2005 Holzlattenroste im Stall eingebaut 
wurden, mit denen  die Kälber in Berührung kommen. 

Wenn ein Holzlattenrost als Untergrund für eine dicke Strohdecke dient (wei-
che, trockene Liegefläche), ist der Rost als Trag- und Drainageelement zu 
verstehen (Kälber kommen nicht damit nicht in Berührung). 

Erfüllt wenn Holzlattenroste nicht mehr neu eingebaut werden. 

Empfehlung Holzlattenroste sollten durch tiergerechtere planbefestigte Böden ersetzt o-
der dick eingestreut werden. 

Bedeutung Gefahr des Ausrutschens auf nassen, rutschigen Holzlattenrosten, Verlet-
zungsgefahr. 

Übergangsfrist Der Neueinbau von Holzlattenrosten ist seit 1. Jänner 2005 verboten. Bereits 
vor diesem Termin bestehende Holzlattenroste dürfen weiter verwendet 
werden, wenn sie allen anderen rechtlichen Anforderungen an die Bodenbe-
schaffenheit entsprechen. 

A 12 Gülleroste in der Anbindehaltung haben eine maximale Spaltenbreite (Schlitzweite) 
von 40 mm und eine Mindeststegbreite von 25 mm. 

Rechtsnorm 1. ThVO, Anlage 2, 2.1.2: In Ställen mit Anbindehaltung sind Gülleroste mit einer maximalen 
Spaltenbreite von 40 mm und einer Mindeststegbreite von 25 mm zulässig.

Erhebung Messen Sie die Stegbreite und Spaltenbreite der Gülleroste. 

Erfüllt wenn Die maximale Spaltenbreite von 40 mm und die Mindeststegbreite von 25 
mm eingehalten werden. 

Empfehlung Als vorteilhaft haben sich Gülleroste erwiesen, die eine Wabenstruktur auf-
weisen und damit den Tieren eine bessere Auftrittsfläche bieten. 

Bedeutung Das Auftreten auf schmale Stege und breite Spalten verursacht erheblichen 
Druck auf die Klauen und kann Klauenerkrankungen zur Folge haben. 

Übergangsfrist bis 1. Jänner 2012: wenn Gülleroste vollständig ausgetauscht werden müs-
sen.

3.1.2.3. Fressplatzbreite

Die Mindestmaße für Fressplatzbreiten laut THVo 

sowie bei Anwendung der 10-%-Toleranzregelung 

sind der unten angeführten Tabelle zu entnehmen.

Tiergewicht * THVo 10-%-Toleranzregelung
bis 150 kg 40 cm 36 cm
bis 220 kg 45 cm 40,5 cm
bis 350 kg 55 cm 49,5 cm
bis 500 kg 60 cm 54 cm
bis 650 kg 65 cm 58,5 cm
über 650 kg 75 cm 67,5 cm
* im Durchschnitt der Gruppe

3.1.3. Spaltenböden

Der Boden im Tierbereich muss so gestaltet sein, 

das die Tiere keine Verletzungen oder Schmerzen 

erleiden. Spaltenböden aus Beton müssen aus Flä-

 Boxenlänge Boxenlänge Boxen-
 wandständig gegenständig breite
bis 300 kg 171 cm 153 cm 76,5 cm
bis 400 kg 189 cm 171 cm 90 cm
bis 550 kg 207 cm 189 m 103,5 cm
bis 700 kg 216 cm 198 cm 108 cm
über 700 kg 234 cm 216 cm 112,5 cm

3.1.2.2. Fressgang / Laufgang

a) Fressgangbreite: 

Die Fressgänge in Liegeboxenlaufställen müssen 

laut THVo für Kühe und Mutterkühe mindestens 320 

cm und für alle übrigen Rinder angemessen breit 

sein. Das Toleranzmaß beträgt bei der Fressgang-

breite mindestens 288 cm.

b) Laufgangbreite: 

Die Laufgänge in Liegeboxenlaufställen müssen 

laut THVo für Kühe und Mutterkühe mindestens 250 

cm und für alle übrigen Rinder angemessen breit 

sein

Das Toleranzmaß beträgt bei der Laufgangbreite 

mindestens 225 cm.

c) Erleichterungen für die Fressgang- und Laufgang-

breiten: 

Wenn keine Sackgassen entstehen, oder der Lauf-

stall einen Zugang zu einem Auslauf aufweist, oder 

jeweils nach maximal 10 Liegeboxen ein Quergang 

vorhanden ist, oder einreihige Liegeboxenlaufställe 

mit Selbstfangfressgittern ausgestattet sind, gelten 

laut THVo für Kühe und Mutterkühe die Fressgang-

breite von mindestens 280 cm und Laufgangbreite 

von mindestens 220 cm.
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B 9 Liegeboxen sind mindestens so breit und so lang wie in Tabelle B 9 gefordert. 

Rechtsnorm 1. ThVO, Anlage 2, 4.2.2.1: Bei Gruppenhaltung in Liegeboxenlaufställen betragen die Min-
destmaße: 

Tiergewicht Boxenlänge wand-
ständig 

Boxenlänge gegen-
ständig Boxenbreite 

bis 300 kg 190,00 cm 170,00 cm 85,00 cm 

bis 400 kg 210,00 cm 190,00 cm 100,00 cm 

bis 550 kg 230,00 cm 210,00 cm 115,00 cm 

bis 700 kg 240,00 cm 220,00 cm 120,00 cm 

über 700 kg 260,00 cm 240,00 cm 125,00 cm 

            Tabelle B 9

1. ThVO, Anlage 2, 2.1.1: Die Liegeflächen der Tiere müssen [...] so gestaltet sein, dass alle 
Tiere gleichzeitig und ungehindert liegen können.

Erhebung Dies gilt für Tiere über 6 Monate. 

Es wird die Liegeboxenlänge und Liegeboxenbreite vermessen.  

• Die Liegeboxenbreite ist als Achsmaß zu verstehen. 

• Die Liegeboxenlänge wird vom vorderen Boxenende bis zur Kotkante 
bzw. zur Streuschwellenaußenkante gemessen. Bei gegenständigen 
gleich langen Liegeboxen wird von einer Kotkante (Streuschwellenau-
ßenkante) zur gegenüberliegenden gemessen und das Ergebnis durch 2 
dividiert.

• Beim Tiergewicht ist vom Durchschnittsgewicht der 50 % schwersten Tie-
re der Gruppe auszugehen. 

Boxenlänge (wandständig)

• Einzelne bauliche Elemente im vorderen Drittel (z.B. Säulen), die die 
Standbreite einschränken, dürfen bei der Messung nur dann unberück-

Boxenlänge 1
Boxenlänge 2

Boxenlänge (gegenständig)
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Fressplatzbreite

• Die Mindestmaße können für den einzelnen Fressplatz bei rationierter 
Fütterung um bis zu 10 % reduziert werden, wenn die gesamte Fressgit-
terlänge dem Produkt aus der Tierzahl multipliziert mit den Fressplatz-
breiten entspricht. Dies kann z. B. aufgrund der Stützenstellung im 
Fressgitterbereich erforderlich werden. 

• Bei fehlender Fressplatzunterteilung (z. B. Nackenriegel) ist die gesamte 
Fressplatzlänge zu messen und durch die Anzahl der geforderten Fress-
plätze (bei rationierter Fütterung = Tierzahl, bei ad libitum Fütterung = 
Tierzahl/2,5) zu dividieren. 

• In (Mutterkuh-)Herden mit unterschiedlichen Tierkategorien (Kühe, Käl-
ber, Mastvieh, Zuchtstier) sind zwei Varianten möglich: 

– Gemeinsamer Fressbereich: Nützen unterschiedliche Tierkate-
gorien das gleiche Fressgitter müssen die Fressplätze so breit 
sein, dass sie für die größte Tierkategorie (meist Kühe) passen. 

– Getrennte Fressbereiche: Es können aber auch für die einzelnen 
Tierkategorien jeweils eigene Fressgitterabschnitte vorgesehen 
werden. Im jeweiligen Fressgitterabschnitt muss die Fressplatz-
breite für das durchschnittliche Tiergewicht dieser Gruppe pas-
send sein. 

Erfüllt wenn • jeder Fressplatz mindestens die in der Tabelle dargestellte Breite auf-
weist oder 

• bei rationierter Fütterung die gesamte Fressgitterlänge ausreichend ist 
und der einzelne Fressplatz den Mindestwert um höchstens 10 % unter-
schreitet.

Empfehlung Die Fressplatzbreite pro Tier sollte im Allgemeinen das 1,33fache der 
Schulterbreite der Tiere betragen. Bei saisonal gehäuften Abkalbungen und 
einem großen Anteil hochträchtiger Kühe in der Herde soll eine Fressplatz-
breite von 1,5 x Schulterbreite angestrebt werden. Behornte Kühe sollen ei-
nen mindestens 10 % breiteren Fressplatz als unbehornte zur Verfügung 
haben.

Bedeutung Bei zu geringer Fressplatzbreite besteht die Gefahr, dass insbesondere 
rangniedere Tiere, wenn sie neben ranghöheren stehen, ihre Futterauf-
nahme reduzieren. Weiterhin leiden diese Tiere unter erheblichen Stress. 
Dies kann zu Leistungsabfall und auch zu erhöhter Krankheitsanfälligkeit 
der Tiere führen. 

Übergangsfrist o Keine: wenn nur einzelne Fressplätze nachjustiert werden müssen. 

o Bis spätestens 1. Jänner 2012: wenn das gesamte Fressgitter auszu-
tauschen ist 
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Erfüllt wenn bei Betonspaltenböden, Kunststoff- oder Metallrosten die maximalen Spal-
tenbreiten nicht überschritten werden. 

Empfehlung Sog. „Nasen“ sollen insgesamt kleiner als die vorgeschriebene maximale 
Spaltenbreite ausgeführt werden, damit beim Einbau keine Überschreitung 
der maximalen Spaltenbreite zustande kommt (ist bei der Herstellung zu be-
achten).

Bedeutung Eine zu geringe Auftrittsbreite in Verbindung mit einer zu großen Spaltenwei-
te bewirkt eine Erhöhung der Druckbelastung der Klaue und führt damit zu 
einer erhöhten Gefahr von Klauenerkrankungen bzw. -verletzungen. Bei zu 
großen Spalten besteht die Gefahr, dass die Klauen in den Spalt abkippen 
und die Verletzungsgefahr somit erheblich ansteigt. 

Übergangsfrist o Keine: wenn durch den Austausch einzelner Elemente oder die Anpas-
sung von schlecht verlegten Spaltenelementen die Einhaltung der gefor-
derten Spaltenbreite möglich ist. 

o bis 1. Jänner 2012:  wenn der gesamte Spaltenboden ausgetauscht wer-
den muss und die Spaltenbreite den zuvor gültigen landesrechtlichen 
Bestimmungen nicht entsprochen hat. 

o bis 1. Jänner 2020: wenn der gesamte Spaltenboden ausgetauscht wer-
den muss und die Spaltenbreite den zuvor gültigen landesrechtlichen 
Bestimmungen entsprochen hat. 

A 8 Betonspaltenböden haben eine Auftrittsbreite von mind. 80 mm.   

Rechtsnorm 1. ThVO, Anlage 2, 2.1.2: Die Auftrittsbreite dieser Böden muss mindestens 80 mm betragen. 

Erhebung Überprüfen Sie die Auftrittsbreite des Betonspaltenbodens an mehreren Stel-
len (Gesamtsituation). 

Erfüllt wenn die Auftrittsbreite von Beton-Spaltenböden mindestens 80 mm beträgt. 

Bedeutung Eine zu geringe Auftrittsbreite in Verbindung mit einer zu großen Spaltenwei-
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22

A 11 Holzlattenroste werden nicht mehr neu eingebaut. 

Rechtsnorm 1. ThVO, Anlage 2, 2.1.2: Holzlattenroste dürfen nicht mehr neu eingebaut werden. 

Erhebung Überprüfen Sie, ob seit dem 1.1.2005 Holzlattenroste im Stall eingebaut 
wurden, mit denen  die Kälber in Berührung kommen. 

Wenn ein Holzlattenrost als Untergrund für eine dicke Strohdecke dient (wei-
che, trockene Liegefläche), ist der Rost als Trag- und Drainageelement zu 
verstehen (Kälber kommen nicht damit nicht in Berührung). 

Erfüllt wenn Holzlattenroste nicht mehr neu eingebaut werden. 

Empfehlung Holzlattenroste sollten durch tiergerechtere planbefestigte Böden ersetzt o-
der dick eingestreut werden. 

Bedeutung Gefahr des Ausrutschens auf nassen, rutschigen Holzlattenrosten, Verlet-
zungsgefahr. 

Übergangsfrist Der Neueinbau von Holzlattenrosten ist seit 1. Jänner 2005 verboten. Bereits 
vor diesem Termin bestehende Holzlattenroste dürfen weiter verwendet 
werden, wenn sie allen anderen rechtlichen Anforderungen an die Bodenbe-
schaffenheit entsprechen. 

A 12 Gülleroste in der Anbindehaltung haben eine maximale Spaltenbreite (Schlitzweite) 
von 40 mm und eine Mindeststegbreite von 25 mm. 

Rechtsnorm 1. ThVO, Anlage 2, 2.1.2: In Ställen mit Anbindehaltung sind Gülleroste mit einer maximalen 
Spaltenbreite von 40 mm und einer Mindeststegbreite von 25 mm zulässig.

Erhebung Messen Sie die Stegbreite und Spaltenbreite der Gülleroste. 

Erfüllt wenn Die maximale Spaltenbreite von 40 mm und die Mindeststegbreite von 25 
mm eingehalten werden. 

Empfehlung Als vorteilhaft haben sich Gülleroste erwiesen, die eine Wabenstruktur auf-
weisen und damit den Tieren eine bessere Auftrittsfläche bieten. 

Bedeutung Das Auftreten auf schmale Stege und breite Spalten verursacht erheblichen 
Druck auf die Klauen und kann Klauenerkrankungen zur Folge haben. 

Übergangsfrist bis 1. Jänner 2012: wenn Gülleroste vollständig ausgetauscht werden müs-
sen.

3.1.2.3. Fressplatzbreite

Die Mindestmaße für Fressplatzbreiten laut THVo 

sowie bei Anwendung der 10-%-Toleranzregelung 

sind der unten angeführten Tabelle zu entnehmen.

Tiergewicht * THVo 10-%-Toleranzregelung
bis 150 kg 40 cm 36 cm
bis 220 kg 45 cm 40,5 cm
bis 350 kg 55 cm 49,5 cm
bis 500 kg 60 cm 54 cm
bis 650 kg 65 cm 58,5 cm
über 650 kg 75 cm 67,5 cm
* im Durchschnitt der Gruppe

3.1.3. Spaltenböden

Der Boden im Tierbereich muss so gestaltet sein, 

das die Tiere keine Verletzungen oder Schmerzen 

erleiden. Spaltenböden aus Beton müssen aus Flä-

 Boxenlänge Boxenlänge Boxen-
 wandständig gegenständig breite
bis 300 kg 171 cm 153 cm 76,5 cm
bis 400 kg 189 cm 171 cm 90 cm
bis 550 kg 207 cm 189 m 103,5 cm
bis 700 kg 216 cm 198 cm 108 cm
über 700 kg 234 cm 216 cm 112,5 cm

3.1.2.2. Fressgang / Laufgang

a) Fressgangbreite: 

Die Fressgänge in Liegeboxenlaufställen müssen 

laut THVo für Kühe und Mutterkühe mindestens 320 

cm und für alle übrigen Rinder angemessen breit 

sein. Das Toleranzmaß beträgt bei der Fressgang-

breite mindestens 288 cm.

b) Laufgangbreite: 

Die Laufgänge in Liegeboxenlaufställen müssen 

laut THVo für Kühe und Mutterkühe mindestens 250 

cm und für alle übrigen Rinder angemessen breit 

sein

Das Toleranzmaß beträgt bei der Laufgangbreite 

mindestens 225 cm.

c) Erleichterungen für die Fressgang- und Laufgang-

breiten: 

Wenn keine Sackgassen entstehen, oder der Lauf-

stall einen Zugang zu einem Auslauf aufweist, oder 

jeweils nach maximal 10 Liegeboxen ein Quergang 

vorhanden ist, oder einreihige Liegeboxenlaufställe 

mit Selbstfangfressgittern ausgestattet sind, gelten 

laut THVo für Kühe und Mutterkühe die Fressgang-

breite von mindestens 280 cm und Laufgangbreite 

von mindestens 220 cm.

B Bewegungsmöglichkeit & Sozialkontakt 
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B 9 Liegeboxen sind mindestens so breit und so lang wie in Tabelle B 9 gefordert. 

Rechtsnorm 1. ThVO, Anlage 2, 4.2.2.1: Bei Gruppenhaltung in Liegeboxenlaufställen betragen die Min-
destmaße: 

Tiergewicht Boxenlänge wand-
ständig 

Boxenlänge gegen-
ständig Boxenbreite 

bis 300 kg 190,00 cm 170,00 cm 85,00 cm 

bis 400 kg 210,00 cm 190,00 cm 100,00 cm 

bis 550 kg 230,00 cm 210,00 cm 115,00 cm 

bis 700 kg 240,00 cm 220,00 cm 120,00 cm 

über 700 kg 260,00 cm 240,00 cm 125,00 cm 

            Tabelle B 9

1. ThVO, Anlage 2, 2.1.1: Die Liegeflächen der Tiere müssen [...] so gestaltet sein, dass alle 
Tiere gleichzeitig und ungehindert liegen können.

Erhebung Dies gilt für Tiere über 6 Monate. 

Es wird die Liegeboxenlänge und Liegeboxenbreite vermessen.  

• Die Liegeboxenbreite ist als Achsmaß zu verstehen. 

• Die Liegeboxenlänge wird vom vorderen Boxenende bis zur Kotkante 
bzw. zur Streuschwellenaußenkante gemessen. Bei gegenständigen 
gleich langen Liegeboxen wird von einer Kotkante (Streuschwellenau-
ßenkante) zur gegenüberliegenden gemessen und das Ergebnis durch 2 
dividiert.

• Beim Tiergewicht ist vom Durchschnittsgewicht der 50 % schwersten Tie-
re der Gruppe auszugehen. 

Boxenlänge (wandständig)

• Einzelne bauliche Elemente im vorderen Drittel (z.B. Säulen), die die 
Standbreite einschränken, dürfen bei der Messung nur dann unberück-

Boxenlänge 1
Boxenlänge 2

Boxenlänge (gegenständig)

D Tränke & Fütterung 

66

Fressplatzbreite

• Die Mindestmaße können für den einzelnen Fressplatz bei rationierter 
Fütterung um bis zu 10 % reduziert werden, wenn die gesamte Fressgit-
terlänge dem Produkt aus der Tierzahl multipliziert mit den Fressplatz-
breiten entspricht. Dies kann z. B. aufgrund der Stützenstellung im 
Fressgitterbereich erforderlich werden. 

• Bei fehlender Fressplatzunterteilung (z. B. Nackenriegel) ist die gesamte 
Fressplatzlänge zu messen und durch die Anzahl der geforderten Fress-
plätze (bei rationierter Fütterung = Tierzahl, bei ad libitum Fütterung = 
Tierzahl/2,5) zu dividieren. 

• In (Mutterkuh-)Herden mit unterschiedlichen Tierkategorien (Kühe, Käl-
ber, Mastvieh, Zuchtstier) sind zwei Varianten möglich: 

– Gemeinsamer Fressbereich: Nützen unterschiedliche Tierkate-
gorien das gleiche Fressgitter müssen die Fressplätze so breit 
sein, dass sie für die größte Tierkategorie (meist Kühe) passen. 

– Getrennte Fressbereiche: Es können aber auch für die einzelnen 
Tierkategorien jeweils eigene Fressgitterabschnitte vorgesehen 
werden. Im jeweiligen Fressgitterabschnitt muss die Fressplatz-
breite für das durchschnittliche Tiergewicht dieser Gruppe pas-
send sein. 

Erfüllt wenn • jeder Fressplatz mindestens die in der Tabelle dargestellte Breite auf-
weist oder 

• bei rationierter Fütterung die gesamte Fressgitterlänge ausreichend ist 
und der einzelne Fressplatz den Mindestwert um höchstens 10 % unter-
schreitet.

Empfehlung Die Fressplatzbreite pro Tier sollte im Allgemeinen das 1,33fache der 
Schulterbreite der Tiere betragen. Bei saisonal gehäuften Abkalbungen und 
einem großen Anteil hochträchtiger Kühe in der Herde soll eine Fressplatz-
breite von 1,5 x Schulterbreite angestrebt werden. Behornte Kühe sollen ei-
nen mindestens 10 % breiteren Fressplatz als unbehornte zur Verfügung 
haben.

Bedeutung Bei zu geringer Fressplatzbreite besteht die Gefahr, dass insbesondere 
rangniedere Tiere, wenn sie neben ranghöheren stehen, ihre Futterauf-
nahme reduzieren. Weiterhin leiden diese Tiere unter erheblichen Stress. 
Dies kann zu Leistungsabfall und auch zu erhöhter Krankheitsanfälligkeit 
der Tiere führen. 

Übergangsfrist o Keine: wenn nur einzelne Fressplätze nachjustiert werden müssen. 

o Bis spätestens 1. Jänner 2012: wenn das gesamte Fressgitter auszu-
tauschen ist 

Grafik zur Laufstallhaltung
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Laufgänge in Liegeboxenlaufställen für Kühe (B 11)*
Die Laufgänge in Liegeboxenlaufställen müssen für 
Kühe (inkl. Mutterkühe) mindestens 250 cm breit sein.  
Bei Berücksichtigung der 10%-Toleranzregelung muss die 
Laufgangbreite mindestens 225 cm betragen.

Übergangsfrist 1.1.2012:  Laufgänge für Milchkühe, die vor dem 
1.1.2005 nicht entsprochen haben.

 (damals galt nur für Milchkühe: Nutzbare 
Laufgangbreite 220 cm - Achtung: 
andere Messmethode  als heute, 
siehe Grafik!)

Übergangsfrist 1.1.2020: Laufgänge, die vor 2005 entsprochen 
haben und Laufgänge für andere  
Rinderkategorien.

Hinweis: Bei Umbauten** und Laufställen, die bereits vor dem 1. 
Jänner 2005 bestanden haben, darf die Laufgangbreite mind. 220 
cm betragen, wenn
	keine Sackgassen entstehen, oder
	der Laufstall einen Zugang zu einem Auslauf aufweist, oder
	jeweils nach maximal 10 Liegeboxen ein Quergang vorhanden ist, 

oder
	einreihige Liegeboxenlaufställe mit Selbstfangfressgittern 

ausgestattet sind.
Bei Inanspruchnahme der 10%-Toleranzregelung ist in solchen 
Fällen eine Laufgangbreite von mind. 198 cm erforderlich. 

**Keine Anwendungsmöglichkeit der 10%-Toleranzregelung gibt es bei Umbauten.

Übergangsfrist 1.1.2012 
bzw. 1.1.2020  
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Messmethode vor 2005:
Vor 2005 wurde eine „nutzbare 
Laufgangbreite“ von 220 cm 
vorgeschrieben.

Messmethode ab 2005:

 

220 cm (190 + 30) 220 cm (30 + 160 + 30) 
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Fensterflächen oder andere Flächen, durch die Tageslicht einfällt (C 5)*
Wenn den Tieren kein ständiger Zugang ins Freie zur Verfügung 
steht, müssen Ställe Fenster bzw. sonstige offene oder transparente 
Flächen im Ausmaß von mindestens 3% der Stallbodenfläche 
aufweisen, durch die Tageslicht einfallen kann. 

Bei Inanspruchnahme der 10%-Toleranzregelung beträgt das 
Mindestfensterflächen-Ausmaß 2,7% der Stallbodenfläche. 
Mind. 40 Lux im Tierbereich über mind. 8 Stunden pro Tag sind zu 
gewährleisten.

Futterbarnsohle (D 6)*          
Der Niveauunterschied zwischen Standplatz des Tieres und der 
Barnsohle muss mindestens 10 cm aufweisen.

Bei Inanspruchnahme der 10%-Toleranzregelung ist ein 
Höhenunterschied von mindestens 9 cm zulässig.

Fressplatzbreite in Laufställen (D 8)*
Die Toleranz bei der Fressplatzbreite kann nur in Anspruch 
genommen werden, wenn zur Erreichung der Mindestnorm bau- 
liche Maßnahmen erforderlich wären (zB der Austausch des 
gesamten Fressgitters). Genügt jedoch eine Verringerung der 
Besatzdichte, ist diese ohne Übergangsfrist  vorzunehmen.

Tiergewicht kg
im Durchschnitt der Gruppe

Fressplatzbreite
mind.

bei 10%
Toleranz mind.

bis 150 kg 40 cm 36 cm

bis 220 kg 45 cm 40,5 cm

bis 350 kg 55 cm 49,5 cm

bis 500 kg 60 cm 54 cm

bis 650 kg 65 cm 58,5 cm

über 650 kg 75 cm 67,5 cm

Übergangsfrist 1.1.2020  

Übergangsfrist 1.1.2012  

Übergangsfrist 1.1.2012  
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Schweine

Spaltenbreiten von Betonspaltenböden  
(Saugferkel, Absetzferkel und Eber) (C 1)*

max. Spaltenbreite 
(Schlitzweite)

bei 10%
Toleranz

Saugferkel 10 mm      max. 11 mm 
Absetzferkel 13 mm      max. 14 mm**
Eber 20 mm      max. 22 mm

** limitiert durch EU Mindestanforderungen

Übergangsfrist 1.1.2020: Für Eber
Übergangsfrist 1.1.2020: Für Saugferkel und Absetzferkel, wenn 
vor 2005 die landesrechtlichen Bestimmungen (Saugferkel max.  
11 mm bzw. Absetzferkel max. 14 mm) eingehalten wurden.

 
Auftrittsbreiten von Betonspaltenböden (Eber) (C 1)*         

Auftrittsbreite 
mindestens

bei 10%
Toleranz

Eber 80 mm     mind. 72 mm

Spaltenbreite von Kunststoff- und Metallrosten bei Saug- und 
Absetzferkeln (C 4)*  

max. Spaltenbreite 
(Schlitzweite)

bei 10%
Toleranz

Saugferkel 10 mm (+/- 0,5 mm bei Gussrosten) max. 11 mm 
Absetzferkel 12 mm (+/- 0,5 mm bei Gussrosten) max. 13,2 mm

Übergangsfrist 1.1.2020: Für Saugferkel und Absetzferkel, wenn 
vor 2005 die landesrechtlichen Bestimmungen (Saugferkel max.  
11 mm bzw. Absetzferkel max. 13,2 mm) eingehalten wurden.

Fensterflächen oder andere Flächen, durch die Tageslicht einfällt (F 1)*
Wenn den Tieren kein ständiger Zugang ins Freie zur Verfügung 
steht, müssen Ställe Fenster bzw. sonstige offene oder transparente 
Flächen im Ausmaß von mindestens 3% der Stallbodenfläche 
aufweisen, durch die Tageslicht einfallen kann. 

Bei Inanspruchnahme der 10%-Toleranzregelung beträgt das 
Mindestfensterflächen-Ausmaß 2,7% der Stallbodenfläche. 
Mind. 40 Lux im Tierbereich über mind. 8 Stunden pro Tag sind zu 
gewährleisten.

Fressplatzbreite in Gruppenhaltungssystemen (I 9)*     
Die Toleranz bei der Fressplatzbreite kann nur in Anspruch 
genommen werden, wenn zur Erreichung der Mindestnorm bauliche 
Maßnahmen (zB Austausch von Fressplatzteilern) erforderlich 
wären. Genügt jedoch eine Verringerung der Besatzdichte, ist diese 
ohne Übergangsfrist vorzunehmen.

Übergangsfrist 1.1.2013  
bzw. 1.1.2020 

Bo
de

nb
es

ch
af

fe
nh

ei
t

Übergangsfrist 1.1.2020  

Übergangsfrist 1.1.2013  
bzw. 1.1.2020 

Übergangsfrist 1.1.2020  
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Übergangsfrist 1.1.2013 

Wenn vor 2005 die landesrechtlichen 
Bestimmungen nicht eingehalten 
wurden, muss bis 1.1.2013 umgebaut 
werden (Saugferkel max. 10 mm bzw. 
Absetzferkel max. 13 mm). Es ist 
hierbei keine Inanspruchnahme der 
10%-Toleranzregelung möglich.

Wenn vor 2005 die landesrechtlichen 
Bestimmungen nicht eingehalten 
wurden, muss bis 1.1.2013 umgebaut 
werden (Saugferkel max. 10 mm bzw. 
Absetzferkel max. 12 mm). Es ist 
hierbei keine Inanspruchnahme der 
10%-Toleranzregelung möglich.
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Kategorie
Tiergewicht im 

Durchschnitt der 
Gruppe

Fressplatzbreite
mindestens

bei 10%
Toleranz 
mind.

Absetzferkel
Mastschweine
Zuchtläufer

bis 15 kg 12 cm 10,8 cm
bis 30 kg 18 cm 16,2 cm
bis 40 kg 21 cm 18,9 cm
bis 50 kg 24 cm 21,6 cm
bis 60 kg 27 cm 24,3 cm
bis 85 kg 30 cm 27,0 cm
bis 110 kg 33 cm 29,7 cm

Jungsauen, Sauen, Eber 40 cm 36,0 cm

Einzelstände für Jungsauen und Sauen, die nicht in Gruppen gehalten 
werden müssen (M 1)*
Für Sauen und Jungsauen, die nicht in Gruppen gehalten werden 
müssen, sind folgende Maße vorgeschrieben:

Breite
mindestens

bei 10%
Toleranz

Länge**
mindestens

bei 10%
Toleranz

Jungsauen*** 60 cm 54 cm 170 cm 153 cm
Sauen 65 cm 58,5 cm 190 cm 171 cm

** Feststellung der Länge: ab Innenkante Trog bis Ende Einzelstand 
*** einschließlich weiblicher Zuchtläufer kurz vor dem Decken

Hinweis: In allen ab dem 1. Jänner 2003 neugebauten, umge-
bauten oder erstmals in Betrieb genommenen Anlagen und 
Haltungseinrichtungen müssen Sauen und Jungsauen ab  
4 Wochen nach dem Decken bis 1 Woche vor dem voraussichtlichen 
Abferkeltermin in Gruppen gehalten werden. Abweichend davon 
können Sauen und Jungsauen in Betrieben mit weniger als  
10 Sauen für den genannten Zeitraum einzeln gehalten werden, 
sofern sie sich in der Bucht ungehindert umdrehen können.

Abferkelbuchten (N 3)*     
Abferkelbuchten müssen so gebaut sein, dass die Ferkel ungehindert 
gesäugt werden können und dass die Schweine Zugang zu einem 
größenmäßig angemessenen Liegebereich haben. Es müssen alle  
Schweine gleichzeitig liegen können.

Saugferkelgewicht im 
Durchschnitt der Gruppe

Fläche
mindestens

bei 10%
Toleranz

bis 10 kg 4 m² mind. 3,6 m²
über 10 kg 5 m² mind. 4,5 m²

Perforationsanteil der Bodenfläche von Abferkelbuchten (N 4)*
Die Böden von Abferkelbuchten müssen mindestens zu einem Drittel 
geschlossen ausgeführt sein. Drainageelemente im Liegebereich der 
Sau mit einer Perforation von max. 5% gelten als geschlossene Bereiche.

Tiergewicht im 
Durchschnitt der Gruppe

geschlossene
Bodenfläche

bei 10%
Toleranz

bis 10 kg mind. 1/3 der 
Bodenfläche

mind. 30%
der Bodenfläche

über 10 kg mind. 1/3 der 
Bodenfläche

mind. 30%
der Bodenfläche

Übergangsfrist 1.1.2013 

Übergangsfrist 1.1.2013 

Übergangsfrist 1.1.2013 
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Pferde

Fensterflächen oder andere Flächen, durch die Tageslicht einfällt               
Wenn den Tieren kein ständiger Zugang ins Freie zur Verfügung 
steht, müssen Ställe Fenster bzw. sonstige offene oder trans- 
parente Flächen im Ausmaß von mindestens 3% der Stallboden-
fläche aufweisen, durch die Tageslicht einfallen kann. 

Bei Inanspruchnahme der 10%-Toleranzregelung beträgt das 
Mindestfensterflächen-Ausmaß 2,7% der Stallbodenfläche.
Mind. 40 Lux im Tierbereich über mind. 8 Stunden pro Tag sind zu 
gewährleisten.

Fressplatzbreiten bei Gruppenhaltung            
Die Toleranz bei der Fressplatzbreite kann nur genutzt werden, wenn 
zur Erreichung der Mindestnorm bauliche Maßnahmen erforderlich 
wären. Genügt eine Verringerung der Besatzdichte, ist diese ohne 
Übergangsfrist vorzunehmen!

Größe der Tiere
im Durchschnitt der Gruppe

Fressplatzbreite
mindestens

bei 10%
Toleranz

STM bis 120 cm 60 cm 54,0 cm

STM bis 135 cm 65 cm 58,5 cm

STM bis 150 cm 70 cm 63,0 cm

STM bis 165 cm
75 cm 67,5 cm

STM bis 175 cm

STM bis 185 cm 80 cm 72,0 cm

STM über 185 cm 85 cm 76,5 cm

STM = Stockmaß

Einzelboxen               

Größe der Tiere
im Durchschnitt 

der Gruppe

Bodenfläche 
in m²/Tier

bei 10%
Toleranz

Kürzeste 
Seite 

mindestens

bei 10%
Toleranz

STM bis 120 cm 6 5,4 180 cm 162 cm

STM bis 135 cm 7,5 6,75 200 cm 180 cm

STM bis 150 cm 8,5 7,65 220 cm 198 cm

STM bis 165 cm 10 9 250 cm 225 cm

STM bis 175 cm 11 9,9 260 cm 234 cm

STM bis 185 cm 12 10,8 270 cm 243 cm

STM über 185 cm 14 12,6 290 cm 261 cm

STM = Stockmaß

  

Übergangsfrist 1.1.2020  

Li
ch

t

Übergangsfrist 1.1.2020  

Fü
tte

ru
ng

Übergangsfrist 1.1.2020  

Be
w

eg
un

gs
m

ög
lic

hk
ei

t



Meldeformular
„10%-Toleranzregelung Tierschutz“ 

 
Meldung an die Behörde gemäß § 2 Abs. 2 der 1. Tierhaltungsverordnung BGBl. II Nr. 485/2004 idF 219/2010. 

 
An die Bezirksverwaltungsbehörde:

LFBIS-Nr.:
Name: 

Betriebsadresse: 
 

Ich melde die Inanspruchnahme der 10%-Toleranzregelung für folgende Tierkategorien: 

       Rinder    Schweine    Pferde

Ich bestätige, dass die Haltungsanlage bereits am 1. 1. 2005 bestanden hat, von den in der 1. Tierhaltungsverordnung 
festgelegten Maßen und Werten um maximal 10 % abgewichen wird und folgende Voraussetzungen eingehalten werden: 

1. gemeinschaftsrechtliche Bestimmungen werden nicht berührt, 
2. das Wohlbefinden der jeweils betroffenen Tiere ist auch im Falle der Abweichung nicht eingeschränkt, 
3. der erforderliche bauliche Anpassungsbedarf ist unverhältnismäßig und 
4. die Abweichung wird der Behörde vor dem in § 44 Abs. 5 Z 4 TSchG jeweils festgelegten Zeitpunkt 
 (Übergangsfristen für bauliche Maßnahmen) gemeldet.  

          
 
 
 
                  Datum                             Unterschrift Tierhalter 
 
Mögliche betroffene Bereiche in der Rinderhaltung:                                  

Bodenbeschaffenheit: ► Spaltenbreite (Schlitzweite) von Spaltenböden (A 7)* 
► Auftrittsbreite von Betonspaltenböden (A 8)* 
► Gülleroste in der Anbindehaltung: Spaltenbreite (Schlitzweite) und Mindeststegbreite (A 12)* 

Bewegungsmöglichkeit: ► Anbindevorrichtung: Bewegungsfreiheit in Längsrichtung, Querrichtung und Vertikalen (B 2)* 
► Massive Barnsockel (Krippenmauern) in Kurzständen (B 3)* 
► Seitenabgrenzungen bei Anbindehaltung (B 5)* 
► Anbindestände (B 6)* 
► Liegeboxen (B 9)* 
► Fressgänge in Liegeboxenlaufställen für Kühe (B 10)* 
► Laufgänge in Liegeboxenlaufställen für Kühe (B 11)* 

Licht: ► Fensterflächen oder andere Flächen, durch die Tageslicht einfällt (C 5)* 

 Fütterung: ► Futterbarnsohle (D 6)* 
► Fressplatzbreite in Laufställen (D 8)* 

Mögliche betroffene Bereiche in der Schweinehaltung:

Bodenbeschaffenheit: ► Spaltenbreiten von Betonspaltenböden (Saugferkel, Absetzferkel und Eber) (C 1)* 
► Auftrittsbreiten von Betonspaltenböden (Eber) (C 1)* 
► Spaltenbreite von Kunststoff- und Metallrosten bei Saugferkeln und Absetzferkeln (C 4)* 

Licht: ► Fensterflächen oder andere Flächen, durch die Tageslicht einfällt (F 1)* 

Fütterung: ► Fressplatzbreite in Gruppenhaltungssystemen (I 9)* 

Sauen und Jungsauen  
in Einzelstandhaltung: 

 
► Einzelstände für Jungsauen und Sauen, die nicht in Gruppen gehalten werden müssen (M 1)* 

Sauen und Jungsauen   
in Abferkelbuchten: 

► Abferkelbuchten (N 3)* 
► Perforationsanteil der Bodenfläche von Abferkelbuchten (N 4)* 

Mögliche betroffene Bereiche in der Pferdehaltung: 

Licht: ► Fensterflächen oder andere Flächen, durch die Tageslicht einfällt 

Fütterung: ► Fressplatzbreiten bei Gruppenhaltung  

Bewegungsmöglichkeit: ► Einzelboxen 
                     * Referenznummer zu Checkliste / Handbuch „Selbstevaluierung Tierschutz“ 

 




